
Wie oft gewıinnt die Posıtion Luthers ihr Protfil ın seINEr Auseinandersetzung
miıt den Schwärmern. Fuür die rage, ob denn die (r‚esetze des Reiches Gottes, ob die
Zeugenschaft des Gekreuzigten uch Leitlinie für das bürgerliche Leben se1 und dar.

NUTr e1n Regiment gelte und nıcht zwel, würde Luther denn wohl I1 Schwär-
mere!ı!

Man kann Ja durchaus tragen, ob die Geschichten, die der Briet des Fuldaer hbts
auftischt, nıcht den Haaren herbeigezogen sınd. Unbestreitbar dagegen 1St, dass
uch moderne Bibelfundamentalisten häufig durch ihren militant-gnadenlosen Rı-
SONSMUS gegenüber solchen Christen auffallen, die anders leben, anders denken
der anders glauben.
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FIN G(GOTT WEFEI EGIMENT

Überlegungen ZU[XT „Zwei-Reiche-Lehre« Martin Luthers 1mM SCHIUSS
die Debatte zwischen Paul Althaus und Johannes Heckel

Von Friedrich Lohmann

Es gibt nicht eben viele Bestandteile 15 der Theorietradition der tEe-
stantischen t.  1 die der außertheologischen Öffentlichkeit gegenwar-
t1g Beachtung finden Zu ihnen gehören zweitellos diejenigen Überlegun-
CI Martın Luthers ZuTl des Politischen, für die sich die Bezeichnung
„Zwei-Reiche-Lehre« eingebürgert hat Dıie Stellungnahmen reichen €1
VOIl harscher Ablehnung his treundlicher Zustimmung. wWwel MCUCIC

Beispiele mögen ZUI Illustration genugen
(x) Der britische Historiker Patrick Collinson geht ın einem Beıtrag ZurT:

Trage „Religion un: Menschenrechte: |DITS des Protestantismus«
auch austührlich auf die Luthersche Zwei-Reiche-Lehre eın Durch Zıitate

V  — Schriften Luthers ZU Bauernkrieg sucht belegen, dass >

Luther eiıne »strengie|« » 1rennung der beiden Reiche«! sel,
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Wie so oft gewinnt die Position Luthers ihr Profil in seiner Auseinandersetzung 
mit den Schwärmern. Für die Frage, ob denn die Gesetze des Reiches Gottes, ob die 
Zeugenschaft des Gekreuzigten auch Leitlinie für das bürgerliche Leben sei und dar- 
um nur ein Regiment gelte und nicht zwei, würde Luther denn wohl sagen: Schwär- 
merei!

Man kann ja durchaus fragen, ob die Geschichten, die der Brief des Fuldaer Abts 
auftischt, nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Unbestreitbar dagegen ist, dass 
auch moderne Bibelfundamentalisten häufig durch ihren militant-gnadenlosen Ri- 
gorismus gegenüber solchen Christen auffallen, die anders leben, anders denken 
oder anders glauben.

Bearbeiter: Kirchenrat Dr. Hartmut Hövelmann, Himmelreichstr.3, 80538 
München

EIN GOTT -  ZWEI REGIMENTE

Überlegungen zur » Zwei-Reiche-Lehre« Martin Luthers im Anschluss 
an die Debatte zwischen Paul Althaus und Johannes Heckei

Von Friedrich Lohmann

Es gibt nicht eben viele Bestandteile aus der Theorietradition der prote- 
stantischen Ethik, die in der außertheologischen Öffentlichkeit gegenwär- 
tig Beachtung finden. Zu ihnen gehören zweifellos diejenigen Überlegun- 
gen Martin Luthers zur Ethik des Politischen, für die sich die Bezeichnung 
»Zwei-Reiche-Lehre« eingebürgert hat. Die Stellungnahmen reichen dabei 
von harscher Ablehnung bis zu freundlicher Zustimmung. Zwei neuere 
Beispiele mögen zur Illustration genügen.

(1) Der britische Historiker Patrick Collinson geht in einem Beitrag zur 
Frage »Religion und Menschenrechte: Die Rolle des Protestantismus« 
auch ausführlich auf die Luthersche Zwei-Reiche-Lehre ein. Durch Zitate 
u. a. von Schriften Luthers zum Bauernkrieg sucht er zu belegen, dass es 
Luther um eine »streng[e]« »Trennung der beiden Reiche«1 gegangen sei,

1 Patrick Collinson, Religion und Menschemechte: Die Rolle des Protestantismus;
in: Olwen Hufton (Hg.), Menschemechte in der Geschichte. The Oxford Amne- 
sty Lectures 1994, 21999, 27-65, 50.
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be1 der (‚oOtt außerhalb der Geschichte losgelösten spirituellen
eich« stehen komme Schlussfolgerung Dıie wWwel Reiche Lehre
tellte e1INE „Sackgasse« für die Entwicklung der Menschenrechtsbewe-
HU dar®

2} (ranz anders die Wertung AUS die Otfried der wel Re1-
che TE zukommen lässt Sozialphilosoph Tübingen
bezüglich ihrer Bedeutung tür die Herautfkuntft des neuzeitlichen Men-
schenrechtsgedankens cdie gegenteilige Meınung „Nicht etwa

CH der ‚WEel1 Reiche Lehre sondern sıch die protestantischen Kirchen
VO  F der westeuropäischen Freiheits- und Menschenrechtsentwicklung
aD annn 1Nall bei iıhm lesen* Höftfe führt stattdessen mehrere andere
TUnN:! A erster Stelle die »Verquickungen« des Protestantismus
»IN1 der absolutistischen Obrigkeit« [ he Ditftferenz Hötfttes Collinson
1St aber bei näherer Betrachtung kleiner als zunächst den schein hat
Wenn den Einfluss der WEe1 Reiche Lehre eher DOSI1C1LV bewertet
1155 1113l Menschenrechtstheorie als ( ,anze Auge eNaliten
Denn dbiese Theorie bemüht sıch 111C weltanschauungstreie Begrün-
dung der Menschenrechte und der Ethik des Politischen® 1eser
Begründung steht die WwWwel Reiche Lehre SC1LMNCI 1C. nicht Wege;
S1C 1ST ıhr törderlich sotern “1C selhst Weltanschauung un! Politik
ftrennen 111 aber uch hat C111 Bild der wel Reiche TE
VOor Augen wonach diese sich für C11NC strikte rennung V  - geistlichem
und politischem Bereich ausspricht Weil dieses schiedlich friedliche Ne-
beneinander VONn Weltanschauung und Politik VOIN Liebe un ec der
Theorie Höftes entspricht’ deshalbh CT dıe WwWwel1 Reiche Lehre VOIL

Kritikern tile Collinsons Schutz Die Differenz 7zwischen und
Collinson beruht also auf unterschiedlichen Einschätzung der Be-
eutsamkeit weltanschaulich-religiösen Hintergrunds für die Men-
schenrechtsidee, nicht jedoch aıtf grundsätzlich anderen 1C auf
die we1l-Reiche-Lehre

Solche Außerungen W16 die Collinsons und Höftftes nehmen die Theolo-
S1C die Pflicht ESs esteht Klärungsbedartf Entspricht das 1er C-

a  „ 59
Aa Ö
Otfried Hötfte, Vernuntft unı Recht Bausteine interkulturellen Rechts-
diskurs 1996 ([StW 1270), 59
Ebd
Vgl AazZu das Kapitel über Hötfe INEC1NCI Habilitationsschrift Zwischen Na-
urrecht un:! Partikularismus Grundlegung christlicher Ethik 093818 Blick auf die
Debatte 111e universale Begründbarkeit der Menschenrechte 002 276 I
Vgl 1wa Höffe, IS Anm 4), 105
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bei der Gott »außerhalb der Geschichte in einem losgelösten spirituellen 
Reich« zu stehen komme2. Schlussfolgerung: Die Zwei-Reiche-Lehre 
stellte eine »Sackgasse« für die Entwicklung der Menschenrechtsbewe- 
gung dar3.

(2) Ganz anders fällt die Wertung aus, die Otfried Höffe der Zwei-Rei- 
che-Lehre zukommen lässt. Höffe, Sozialphilosoph in Tübingen, vertritt 
bezüglich ihrer Bedeutung für die Heraufkunft des neuzeitlichen Men- 
schenrechtsgedankens genau die gegenteilige Meinung: »Nicht etwa we- 
gen der Zwei-Reiche-Lehre [...] sondern sich die protestantischen Kirchen 
von der westeuropäischen Freiheits- und Menschenrechtsentwicklung 
ab«, kann man bei ihm lesen4. Höffe führt stattdessen mehrere andere 
Gründe an, an erster Stelle die »Verquickungen« des Protestantismus 
»mit der absolutistischen Obrigkeit«5. Die Differenz Höffes zu Collinson 
ist aber bei näherer Betrachtung kleiner, als es zunächst den Anschein hat. 
Wenn Höffe den Einfluss der Zwei-Reiche-Lehre eher positiv bewertet, so 
muss man seine Menschenrechtstheorie als Ganze im Auge behalten. 
Denn diese Theorie bemüht sich um eine weltanschauungsfreie Begrün- 
dung der Menschenrechte und der gesamten Ethik des Politischen6. Dieser 
Begründung steht die Zwei-Reiche-Lehre in seiner Sicht nicht im Wege,· ja 
sie ist ihr sogar förderlich, sofern sie selbst Weltanschauung und Politik 
trennen will. D. h. aber: Auch Höffe hat ein Bild der Zwei-Reiche-Lehre 
vor Augen, wonach diese sich für eine strikte Trennung von geistlichem 
und politischem Bereich ausspricht. Weil dieses schiedlich-friedliche Ne- 
beneinander von Weltanschauung und Politik, von Liebe und Recht der 
Theorie Höffes entspricht7, deshalb nimmt er die Zwei-Reiche-Lehre vor 
Kritikern im Stile Collinsons in Schutz. Die Differenz zwischen Höffe und 
Collinson beruht also auf einer unterschiedlichen Einschätzung der Be- 
deutsamkeit eines weltanschaulich-religiösen Hintergrunds für die Men- 
schenrechtsidee, nicht jedoch auf einer grundsätzlich anderen Sicht auf 
die Zwei-Reiche-Lehre.

Solche Äußerungen wie die Collinsons und Höffes nehmen die Theolo- 
gie in die Pflicht. Es besteht Klärungsbedarf. Entspricht das hier ausge­

2 A.a.O., 59.
3 A.a.O., 50.
4 Otfried Höffe, Vernunft und Recht. Bausteine zu einem interkulturellen Rechts- 

diskurs, 1996 (stw 1270), 89.
5 Ebd.
6 Vgl. dazu das Kapitel über Höffe in meiner Habilitationsschrift: Zwischen Na- 

turrecht und Partikularismus. Grundlegung christlicher Ethik mit Blick auf die 
Debatte um eine universale Begründbarkeit der Menschenrechte, 2002, 276-319.

7 Vgl. etwa Höffe, a. a. O. (s. o. Anm. 4), 105.
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sprochene und bloifiß unterschiedlich bewertete Verständnis der Zweıl-Re1-
che-Lehre als dualistischer Theorie den Intentionen Luthers? Wenn eın
Wiıe ist S1€e€ dann sachgemäß interpretieren‘ Und Ist Q1e als rundlage
eıner Ethik des Politischen heute och vertretbar? Wenn 111a mıiıt olchen
Fragen 1 Hinterkopft auf die Deutungen der Zwei-Reiche-Lehre blickt,
WI1IE S1€e 1m ureigenen Bereich der protestantischen Theologie ın den letz-
ten Jahrzehnten vorgetragen wurden, bhietet sıch eın zwiespältiges Bild
Zunächst die Zahl der Beiträge 1Ns uge Wohl aum eın Systematı-
ker oder Reformationsgeschichtler, der nıicht wenıgstens anmerkungswel-

1ın Anknüpfung und Widerspruch Zwei-Reiche-Lehre tellung bezo-
CI hätte! Nicht wesentlich geringer als cdiese dürtte aber zugleich cie
Zahl der ausgetragenen Differenzen sSein Das oft Zzıitierte Wort Johannes
Heckels VO »Irrgarten«, 1ın dem sich wiedertinde, werT sich der evangeli-
schen Theologie auf dem Weg einem AaNSCIHNCSSCHEIL Verständnis der
Zwei-Reiche-Lehre anvertraue®, annn immer och Gültigkeit beanspru-
chen, auch WEeIINn der Pulverdampf der grofßen Debatten se1t etiwa Jahren
verraucht ıst. Be1 diesen Debatten möchte ich im tolgenden einsetzen,
bei meın besonderes Interesse der Auseinandersetzung zwischen eben Jo
AaNNeEes Heckel und Paul thaus gilt ESs werden sich el methodische
und inhaltliche Einsichten ergeben, die eiInNner Versachlichung der 1 IIs-
kussion beitragen könnten.

Streit die 7Zwei-Reiche-Lehre

uch wWenn INa  — die Zwei-Reiche-Lehre wWw1e ich CS 11717 tolgenden tun WEI-

de als prımär ethische Theorie versteht und die insbesondere VOIl (IeT-
hard Ebeling thematisierte Frage ach ıhrem Stellenwert in der
Theologie Luthers beiseite lässt, S1E und das Problem ihrer rechten
Interpretation 1m nmunmehr VC.  CM Jahrhundert nıcht weniger als

Johannes Heckel, Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre. Zwel Abhandlungen
ZU Reichs- und Kirchenbegriff ın Luthers, 195 / TEH.NF 55} Der Titelbei-
trag 1st wieder abgedruckt ın ders., Lex Charitatis. Eıne juristische Untersu-
chung über das Recht IN der Theologie Martın Luthers, *1973, —315 Heckel
hat bei der ede Yo „Irrgarten« allerdings nicht die Vielzahl divergierender
Meınungen ın der Luther-Forschung 1m Blick, sondern das unvolikommene un:
irreführende Bild, das diese VO!]  ‘ der Zwei-Reiche-Lehre zeichne. den An-
fangssatz: „Luthers Lehre V  — den beiden Reichen gleicht ın der Wiedergabe
durch die evangelische Theologie einem kunstvol! angelegten rrgarten, dessen
Schöpter miıtten ım Werk den Plan verloren hat, nıcht mehr heraustindet,
WCT sich ihm aANvertrauft« {a O., ; 1 Wiederabdruck 17}

1I

sprochene und bloß unterschiedlich bewertete Verständnis der Zwei-Rei- 
che-Lehre als dualistischer Theorie den Intentionen Luthers? Wenn nein: 
Wie ist sie dann sachgemäß zu interpretieren? Und: Ist sie als Grundlage 
einer Ethik des Politischen heute noch vertretbar? Wenn man mit solchen 
Fragen im Hinterkopf auf die Deutungen der Zwei-Reiche-Lehre blickt, 
wie sie im ureigenen Bereich der protestantischen Theologie in den letz- 
ten Jahrzehnten vorgetragen wurden, so bietet sich ein zwiespältiges Bild. 
Zunächst fällt die Zahl der Beiträge ins Auge: Wohl kaum ein Systemati- 
ker oder Reformationsgeschichtler, der nicht wenigstens anmerkungswei- 
se in Anknüpfung und Widerspruch zur Zwei-Reiche-Lehre Stellung bezo- 
gen hätte! Nicht wesentlich geringer als diese dürfte aber zugleich die 
Zahl der ausgetragenen Differenzen sein. Das oft zitierte Wort Johannes 
Heckeis vom »Irrgarten«, in dem sich wiederfinde, wer sich der evangeli- 
sehen Theologie auf dem Weg zu einem angemessenen Verständnis der 
Zwei-Reiche-Lehre anvertraue8, kann immer noch Gültigkeit beanspru- 
chen, auch wenn der Pulverdampf der großen Debatten seit etwa 20 Jahren 
verraucht ist. Bei diesen Debatten möchte ich im folgenden einsetzen, wo- 
bei mein besonderes Interesse der Auseinandersetzung zwischen eben Jo- 
hannes Heckei und Paul Althaus gilt. Es werden sich dabei methodische 
und inhaltliche Einsichten ergeben, die zu einer Versachlichung der Dis- 
kussion beitragen könnten.

i. Streit um die Zwei-Reiche-Lehre

Auch wenn man die Zwei-Reiche-Lehre -  wie ich es im folgenden tun wer- 
de -  als primär ethische Theorie versteht und die insbesondere von Ger- 
hard Ebeling thematisierte Frage nach ihrem Stellenwert in der gesamten 
Theologie Luthers beiseite lässt, waren sie und das Problem ihrer rechten 
Interpretation im nunmehr vergangenen Jahrhundert nicht weniger als

8 Vgl. Johannes Heckei, Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre. Zwei Abhandlungen 
zum Reichs- und Kirchenbegriff Martin Luthers, 1957 (TEH.NF 55). Der Titelbei- 
trag ist wieder abgedruckt in: ders., Lex Charitatis. Eine juristische Untersu- 
chung über das Recht in der Theologie Martin Luthers, 21973, 317-353· Heckei 
hat bei der Rede vom »Irrgarten« allerdings nicht die Vielzahl divergierender 
Meinungen in der Luther-Forschung im Blick, sondern das unvollkommene und 
irreführende Bild, das diese von der Zwei-Reiche-Lehre zeichne. Vgl. den An- 
fangssatz: »Luthers Lehre von den beiden Reichen gleicht in der Wiedergabe 
durch die evangelische Theologie einem kunstvoll angelegten Irrgarten, dessen 
Schöpfer mitten im Werk den Plan verloren hat, so daß nicht mehr herausfindet, 
wer sich ihm anvertraut« (a.a.O., 3; im Wiederabdruck: 317).
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dreimal 4aSsSSs ungewöhnlich SC} geführten theologischen Ause1ın-
andersetzungen)’. Der 1er nennende ontlıkt betrat die ese, das
deutsche Luthertum hätte 1m irchenkampf versagt, da 65 der obrig-
keitshörigen Zwei-Reiche-Lehre gefolgt sel; eiıne ese, die ohl deut-
lichsten Karl ar mıit dem Ausziehen e1iner Linıie VON Luther Hitler

S Eıne gelungene Zusammenfassung der Debatten enthält: Bernhard Lohse, Z wei-
Reiche-Lehre un! Königsherrschaft Christi; 1n Gotttried Forck, I Die Königsherr-
schaft Jesu Christi bei Luther 1959|], 41988, 5—-167 Die im ext angesproche-

These Ebelings lautet, dass der Zwei-Reiche-Lehre kein spezitisch ethisches
Problem, sondern „das Fundamentalproblem der Theologie ZULTI Debatte steht|

w1e das Evangelium als Evangelium Gehör kommt« Gerhard Ebeling,
i ie Notwendigkeit der Lehre VONn den Zzwel Reichen; iIn. ders., Wort und GClaube II
L960, 407-428, 410]). Ebeling bemängelt ıne ethische »Verengung« (a.a.0O., 409]
und bezieht Aie rage nach dem Verhältnis der beiden Reiche „grundlegend« auf
das VO  - (:esetz und Evangelium, wobei das iıne ‚U: der lex, das andere dem
Evangelium zugeordnet sEe1 vgl a.a.0., 410]J. Wenn im vorliegenden ext dieser
These nicht efolgt wird, dann liegt das nicht gl einer Geringschätzung des dog
matischen Hintergrunds der Zwei-Reiche-Lehre die rage nach ihm wird viel-
mehr ausdrücklic!| gestellt werden. uch der Zusammenhang miıt der für Lu-
thers Theologie grundlegenden Unterscheidung V{( (jesetz und Evangelium coll
nicht bestritten werden. Das roblem Von belings Interpretation esteht jedoch
darin, dass die Zwei-Reiche-Lehre bei ihm L eıner Metapher für den mıiıt der
Formel „(‚esetz und Evangelium« umschrniebenen Sachverhalt werden droht
Dies ist ul seinerseıits ıne Engführung, wWw1e die personalistische Zuspitzung der
Zwei-Reiche-Lehre auf wel fora 1m menschlichen („‚ew1ssen, die Ebeling 1 5C-
nannten Autsatz vornımmt, belegt. ES ist uch deshalb misslich, weil das Han-
deln (‚oOttes ın (‚esetz und Evangelium SUIIL in den Bereich der Soteriologie
gehört und clas (‚esetz innerhalb dieser Formel gemäfß des zweıten, theologischen
Gebrauchs verstehen iSst, während die Zwei-Regimente-Lehre, w1e s1e Luther
iwa in der Obrigkeitsschrift entwickelt, gerade auf den primus uUSUuSs legis ab
hebt, der das (‚esetz gerade nicht auf das Evangelium als dessen hintührenden
(‚egenpart bezieht, sondern als USUuS Civıilis bewusst aut das bürgerliche Leben
iın relativer Unabhängigkeit VOoO  — der Heilsfrage bezogen iıst FEıne schematische
Zuordnung VOoO  - lex uUun: ‚U} mundi e1INer- SOWI1e Evangelium un: Al
Christi andererseits wird der natürlich uch Ebeling bekannnten Vielschich-
tigkeit VO:  a Luthers Gesetzesbegriff nicht gerecht, der dem (‚esetz nach dem
zweıten Gebrauch ben uch einen Platz 1mMm U} Christi zuwelılst (während
umgekehrt das Evangelium uch für das Handeln 1Mumundi nicht hne
Belang ist)
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dreimal Anlass zu ungewöhnlich scharf geführten theologischen Ausein- 
andersetzungen9. Der erste hier zu nennende Konflikt betraf die These, das 
deutsche Luthertum hätte im Kirchenkampf versagt, da es der zu obrig- 
keitshörigen Zwei־Reiche־Lehre gefolgt sei; eine These, die wohl am deut- 
liebsten Karl Barth mit dem Ausziehen einer Linie von Luther zu Hitler

9 Eine gelungene Zusammenfassung der Debatten enthält: Bernhard Lohse, Zwei- 
Reiche-Lehre und Königsherrschaft Christi; in: Gottfried Forck, Die Königsherr־ 
schaft Jesu Christi bei Luther (1959), 21988, 155-167. Die im Text angesproche- 
ne These Ebelings lautet, dass in der Zwei-Reiche-Lehre kein spezifisch ethisches 
Problem, sondern »das Fundamentalproblem der Theologie zur Debatte [steht] 
[...]: wie das Evangelium als Evangelium zu Gehör kommt« (Gerhard Ebeling, 
Die Notwendigkeit der Lehre von den zwei Reichen; in: ders., Wort und Glaube I, 
1960, 407-428, 410). Ebeling bemängelt eine ethische »Verengung« (a.a.O., 409) 
und bezieht die Frage nach dem Verhältnis der beiden Reiche »grundlegend« auf 
das von Gesetz und Evangelium, wobei das eine regnum der lex, das andere dem 
Evangelium zugeordnet sei (vgl. a.a.O., 410). Wenn im vorliegenden Text dieser 
These nicht gefolgt wird, dann liegt das nicht an einer Geringschätzung des dog- 
matischen Hintergrunds der Zwei-Reiche-Lehre -  die Frage nach ihm wird viel- 
mehr ausdrücklich gestellt werden. Auch der Zusammenhang mit der für Lu- 
thers Theologie grundlegenden Unterscheidung von Gesetz und Evangelium soll 
nicht bestritten werden. Das Problem von Ebelings Interpretation besteht jedoch 
darin, dass die Zwei-Reiche-Lehre bei ihm zu einer Metapher für den mit der 
Formel »Gesetz und Evangelium« umschriebenen Sachverhalt zu werden droht. 
Dies ist nun seinerseits eine Engführung, wie die personalistische Zuspitzung der 
Zwei-Reiche-Lehre auf zwei fora im menschlichen Gewissen, die Ebeling im ge- 
nannten Aufsatz vomimmt, belegt. Es ist auch deshalb misslich, weil das Han- 
dein Gottes in Gesetz und Evangelium ganz in den Bereich der Soteriologie 
gehört und das Gesetz innerhalb dieser Formel gemäß des zweiten, theologischen 
Gebrauchs zu verstehen ist, während die Zwei-Regimente-Lehre, wie sie Luther 
etwa in der Obrigkeitsschrift entwickelt, gerade auf den primus usus legis ab- 
hebt, der das Gesetz gerade nicht auf das Evangelium -  als dessen hinführenden 
Gegenpart -  bezieht, sondern als usus civilis bewusst auf das bürgerliche Leben -  
in relativer Unabhängigkeit von der Heilsfrage -  bezogen ist. Eine schematische 
Zuordnung von lex und regnum mundi einer- sowie Evangelium und regnum 
Christi andererseits wird der -  natürlich auch Ebeling bekannnten -  Vielschich- 
tigkeit von Luthers Gesetzesbegriff nicht gerecht, der dem Gesetz nach dem 
zweiten Gebrauch eben auch einen Platz im  regnum Christi zuweist (während 
umgekehrt das Evangelium auch für das Handeln im regnum mundi nicht ohne 
Belang ist).
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ausgesprochen‘ und die dann In der Nachkriegszeit His ZU Vorschlag €1-
NeTr vorläufigen »Suspendierung« der 7 wei-Reiche-Lehre geführt hat!!

1ng CS 1er nıcht zuletzt die Frontstellung zwischen Lutheranern
und Reftormierten un! die Bewertung der Zwei-Reiche-Lehre sich,
stand spater die rage ihrer rechten Auslegung bei grundsätzlicher Zu-
stımmung 1m Zentrum innerlutherischer Debatten. I Iie 1ne wurde in den
7OCTI Jahren ausgelöst UrC die Habilitationsschrift Ulrich Duchrows un!:
drei anschließende, VvVomn Duchrow mıiıt anderen herausgegebene Quellen-
sammlungen, die seine 1C. der Zwei-Reiche-Lehre Luthers SOWI1LE ihrer
VOr- und Nachgeschichte tutzen ollten „»Dokumentation als rchen-
politik« nannte das rutz Rendtortt iın einer scharten Kritik!?. uch VO  -

anderer Seite wurde der Widerspruch groß, dafß sich die VELKD g -
ZWUNSCH sah, eıgens ıne Konsultation ZU Austausch der Argumente
un!:! ZUT Schlichtung des Streits einzuberufen!®

I ie Rezeption der Zwei-Reiche-Lehre in der protestantischen des
20. Jahrhunderts verlieft also alles andere als konfliktfrei {(ies ze1g auch
die dritte Auseinandersetzung, auf die ich 1U  . austührlicher einge-

arl Barth, Eın Briet nach Frankreich 1939]; 1n ders., F1iıne Schweizer Stim-
1938-10945 (1945], Zürich 91985, 108-117, 113 Das deutsche olk „leidet

u a.| der Erbschaft des größten christlichen Deutschen: dem Irrttum Marın
Luthers hinsiıchtlich des Verhältnisses VO  - (sesetz un!: Evangelium, VO  — weltli-
her Ordnung und Macht Der Hitlerismus lst der gegenwärtıige böse Iraum
des erst 1n der lutherischen Form christianisierten deutschen Heiden.«

11 Vgl Werner Schmauch/Ernst Wollf, Königsherrschatt Christi. Der Christ 1m
aat, 195 (TEH.NF 64} Der Band gibt die eıträge einer Tagung der Kirchlichen
Bruderschatften (die sich 4a1 Nachfolger der Bekennenden Kirche verstanden!| wIle-
der in den 1mM Anhang abgedruckten »„Thesen« heilst a.a.O., 65£) » ES
geht die Befreiung VO  5 einem statisch-institutionellen Denken ın überkom:-

Schemata |Theologie der Ordnungen usw.) Zugleich damit sollten
WILr uch auf den verschiedenartigen Gebrauch der SOgENANNTEN Lehre V  — den
beiden Reichen vorläufig verzichten un: ihrem Mißbrauch wehren, weil un!
tern s1e nicht LLUFX das Verharren 11 institutionellen Denken stärkt, sondern VUZ

allem, weil S1e dazu verführt, die Inanspruchnahme des 11 Lebens durch
Herrn ('These der Barmer Erklärung! für bestimmte weltliche Bezirke

suspendieren. « Vgl uch schon vorher 1m Aussprachebericht E U., 62} „ES be
stand ferner Bereitschatft, die Lehre VOL] den heiden Reichen vorläufig SUSDCH-
dieren. {d

{2 Vgl Trutz Rendtorif, Dokumentation als Kirchenpolitik? Kritik einer ext-
sammlung ZUIX Zwei-Reiche-Lehre; 111 ZEL 1976] 64—70

(‚Ottes Wirken iın seiıner Welt Zur Diskussion die Zweireichelehre.
” Bde Hg. v Niels Hasselmann, 1980 DIie Konsultation tand 1977 ın Pullach

II

ausgesprochen10 und die dann in der Nachkriegszeit bis zum Vorschlag ei- 
ner vorläufigen »Suspendierung« der Zwei-Reiche-Lehre geführt hat11.

Ging es hier nicht zuletzt um die Frontstellung zwischen Lutheranern 
und Reformierten und die Bewertung der Zwei-Reiche-Lehre an sich, so 
stand später die Frage ihrer rechten Auslegung bei grundsätzlicher Zu- 
Stimmung im Zentrum innerlutherischer Debatten. Die eine wurde in den 
70er Jahren ausgelöst durch die Habilitationsschrift Ulrich Duchrows und 
drei anschließende, von Duchrow mit anderen herausgegebene Quellen- 
Sammlungen, die seine Sicht der Zwei-Reiche-Lehre Luthers sowie ihrer 
Vor- und Nachgeschichte stützen sollten. »Dokumentation als Kirchen- 
politik« nannte das Trutz Rendtorff in einer scharfen Kritik12. Auch von 
anderer Seite wurde der Widerspruch so groß, daß sich die VELKD ge- 
zwungen sah, eigens eine Konsultation zum Austausch der Argumente 
und zur Schlichtung des Streits einzuberufen13.

Die Rezeption der Zwei-Reiche-Lehre in der protestantischen Ethik des 
20. Jahrhunderts verlief also alles andere als konfliktfrei. Dies zeigt auch 
die dritte Auseinandersetzung, auf die ich nun etwas ausführlicher einge-

10 Vgl. Karl Barth, Ein Brief nach Frankreich (1939); in: ders., Eine Schweizer Stim- 
me 1938-1945 (1945), Zürich 31985, 108-117, 1 1 3 · Das deutsche Volk »leidet 
[u. a.] an der Erbschaft des größten christlichen Deutschen: an dem Irrtum Marin 
Luthers hinsichtlich des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium, von weltli- 
eher Ordnung und Macht [...]. Der Hitlerismus ist der gegenwärtige böse Traum 
des erst in der lutherischen Form christianisierten deutschen Heiden.«

11 Vgl. Werner Schmauch/Emst Wolf, Königsherrschaft Christi. Der Christ im  
Staat, 1958 (TEH.NF 64). Der Band gibt die Beiträge einer Tagung der Kirchlichen 
Bruderschaften (die sich als Nachfolger der Bekennenden Kirche verstanden) wie- 
der. In den im Anhang abgedruckten »Thesen« heißt es u.a. (a.a.O., 65f): »Es 
geht um die Befreiung von einem statisch-institutionellen Denken in überkom- 
menen Schemata (Theologie der Ordnungen usw.).[...]. Zugleich damit sollten  
wir auch auf den verschiedenartigen Gebrauch der sogenannten Lehre von den 
beiden Reichen vorläufig verzichten und ihrem Mißbrauch wehren, weil und so- 
fern sie nicht nur das Verharren im institutioneilen Denken stärkt, sondern vor 
allem, weil sie dazu verführt, die Inanspruchnahme des ganzen Lebens durch un- 
seren Herrn (These 2 der Barmer Erklärung) für bestimmte weltliche Bezirke zu 
suspendieren.« Vgl. auch schon vorher im Aussprachebericht (a.a.O., 62): »Es be- 
stand ferner Bereitschaft, die Lehre von den beiden Reichen vorläufig zu suspen- 
dieren.«

12 Vgl. Trutz Rendtorff, Dokumentation als Kirchenpolitik? Kritik einer Text- 
Sammlung zur Zwei-Reiche-Lehre; in: ZEE 20 (1976) 64-70.

13 Vgl. Gottes Wirken in seiner Welt. Zur Diskussion um die Zweireichelehre. 
2 Bde. Hg.v. N iels Hasselmann, 1980. Die Konsultation fand 1977 in Pullach 
statt.
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hen will, da sich S1e gut grundsätzliche Erwägungen ZUT Interpretatiıon
Luthers 1mM allgemeinen und sSeiner Ethik 171 besonderen 4ANSCHNLEISEN las-
SC  - eıtlıc. liegt S1e zwischen der durch den Kirchenkampt und der
durch Duchrows Thesen ausgelösten Debatte: Ich meıne die Diskussion

das Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre, die 1ın den 50CI ahren ZW1-
schen Paul Althaus und Johannes Heckel geführt wurde. Sie ist okumen:-
1er‘ promiıinenter Stelle 1mM Evangelischen Kirchenlexikon. Zugleich
e1n ungewöhnlicher (it für e1n Streitgespräch! Es INas Ja vorkommen, dass
die Herausgeber eines Lexikons eınen strıttigen tikel mıt verbindlichen
Worten eintühren oder das ihrer Ansicht nach eNlende ın einer Art KOom-
mentar erganzen }ass aber 7We] gegensätzliche Autffassungen einem
theologischen ODPOS hintereinander abge  ckt werden, hat bei einem
theologischen Lexikon sicherlich Seltenheitswert. och C  au dies g -
chieht beim Artikel „Zwei-Reiche-Lehre« 1MmM Evangelischen Kirchenlexi-
on V  — 1959*9: thaus un Heckel kommen nacheinander Wort, oh

die gegenseıt1igen Ditterenzen aschieren. Diıes un L11UI die eraus-
geber, indem S1e durch e1Nne jederung ın Teil A, und C eınen edan-
kentortschritt suggerleren, den TEe1LC nıcht gibt Worum geht es?

Der Kirchenrechtler Johannes Heckel hatte wenıge re ‚VOTL, 1953,
unter dem Titel » Lex Charitatis« eıne »Juristische Untersuchung ber das
ecC in der Theologie Martın Luthers« vorgelegt. ihr rag Heckel In
eınNner eigenständigen Interpretatiıon der Schriften des Retormators die The-

VOr. Luther habe ıne originelle und sachgemäße Autffassung VO KI1r-
chenrecht als christozentrisch gefasstes Liebesgebot 1n strikter Differenz
VOo weltlichen Recht verireten Der eZug ZUT Zwei-Reiche-Lehre be
steht darin, dafß Heckel 1n „Luthers Lehre VON den beiden Reichen« die
»Grundlage se1lner Rechtslehre« erblickt!>. Heckels Interpretation der
Zwei-Reiche-Lehre, die 1n den folgenden Jahren weıter ausbaute, sieht
Luther ber das Mittelalter hinweg auft Augustin und dessen Rede VO

Kampf zwischen dem e1iC. Ciottes bzw Christi und dem e1iCc der Welt
bzw des Teutels zurückgreifen!®. Insofern Luther den edanken der KIr-
che als permıxtum abgele.  t habe, erwelse CT sich »In der
Durchführung des Augustinischen Ansatzes der Zwei-Reiche-Lehre en-

14 Vgl Paul Althaus/Johannes Heckel, Zwei-Reiche-Lehre; 1n EKL 1959}
/7-—1

15 Heckel, Lex (S.0 Anm. 8), z
16 Vgl O., 321 „Luthers Ausgangsposıition iıst das Vorhandensein un! rechtliche

Verhältnis zweler Reiche, des Reiches Christi un: des Reiches der Welt Vorbild-
lich 1st dafür 1 Abendland die childerung UGUSTINS ın seinem Werk De 1V1-
tate Del geworden. Aut den Grundbegriffen ugustins ruht uch Luthers Rechts-
auftassun
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hen will, da sich an sie gut grundsätzliche Erwägungen zur Interpretation 
Luthers im allgemeinen und seiner Ethik im besonderen anschließen las- 
sen. Zeitlich liegt sie genau zwischen der durch den Kirchenkampf und der 
durch Duchrows Thesen ausgelösten Debatte: Ich meine die Diskussion 
um das Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre, die in den 50er Jahren zwi- 
sehen Paul Althaus und Johannes Heckei geführt wurde. Sie ist dokumen- 
tiert an prominenter Stelle: im Evangelischen Kirchenlexikon. Zugleich 
ein ungewöhnlicher Ort für ein Streitgespräch! Es mag ja Vorkommen, dass 
die Herausgeber eines Lexikons einen strittigen Artikel mit verbindlichen 
Worten einführen oder das ihrer Ansicht nach Fehlende in einer Art Korn- 
mentar ergänzen. Dass aber zwei gegensätzliche Auffassungen zu einem 
theologischen Topos hintereinander abgedruckt werden, hat bei einem 
theologischen Lexikon sicherlich Seltenheitswert. Doch genau dies ge- 
schiebt beim Artikel »Zwei-Reiche-Lehre« im Evangelischen Kirchenlexi- 
kon von 195914: Althaus und Heckei kommen nacheinander zu Wort, oh- 
ne die gegenseitigen Differenzen zu kaschieren. Dies tun nur die Heraus- 
geber, indem sie durch eine Gliederung in Teil A, B undC einen Gedan- 
kenfortschritt suggerieren, den es freilich nicht gibt. Worum geht es?

Der Kirchenrechtler Johannes Heckei hatte wenige Jahre zuvor, 1953, 
unter dem Titel: »Lex Charitatis« eine »juristische Untersuchung über das 
Recht in der Theologie Martin Luthers« vorgelegt. In ihr trägt Heckei in 
einer eigenständigen Interpretation der Schriften des Reformators die The- 
se vor, Luther habe eine originelle und sachgemäße Auffassung vom Kir- 
chenrecht als christozentrisch gefasstes Liebesgebot in strikter Differenz 
vom weltlichen Recht vertreten. Der Bezug zur Zwei-Reiche-Lehre he- 
steht darin, daß Heckei in »Luthers Lehre von den beiden Reichen« die 
»Grundlage seiner Rechtslehre« erblickt15. Heckeis Interpretation der 
Zwei-Reiche-Lehre, die er in den folgenden Jahren weiter ausbaute, sieht 
Luther über das Mittelalter hinweg auf Augustin und dessen Rede vom 
Kampf zwischen dem Reich Gottes bzw. Christi und dem Reich der Welt 
bzw. des Teufels zurückgreifen16. Insofern Luther den Gedanken der Kir- 
che als corpus permixtum abgelehnt habe, erweise er sich sogar »in der 
Durchführung des Augustinischen Ansatzes der Zwei-Reiche-Lehre stren­

14 Vgl. Paul Althaus/Johannes Heckei, Art. Zwei-Reiche-Lehre,· in: EKL 3 (1959) 
1927-1947.

15 Heckei, Lex (s. o. Anm. 8), 32.
16 Vgl. a.a.O., 32f: »Luthers Ausgangsposition ist das Vorhandensein und rechtliche 

Verhältnis zweier Reiche, des Reiches Christi und des Reiches der Welt. Vorbild- 
lieh ist dafür im Abendland die Schilderung A u g u s t in s  in seinem Werk De civi- 
täte Dei geworden. Auf den Grundbegriffen Augustins ruht auch Luthers Rechts- 
auffassung.«
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SCI als se1in großes patrıstisches OI! € {dDer »„Dualismus VO  - geistli-
chem Naturgesetz und weltlichem Naturrecht« entspreche bei Luther
„der paltung der Menschheit 1n Freunde und Feinde Ciottes« L Die VO  j

Heckel usdrückhic. als dualistisc gekennzeichnete „Reichslehre 1
Grundsinn« sSe1 dann die Basıs nıcht ıT VO  — Luthers Rechtslehre, sondern
auch se1Ner »Regimentenlehre«”?, die VO  - Heckel tolgendermaßen inter-
pretier wird: »„Demselben Dualismus begegnet 1mM 1C auyft die Stan-
des und Amtsverfassung der beiden Völker: der Menschheit. i die CHhri-
Sten en ın geistlicher, die Unchristen ın widergeistlicher Standesgenos-
senschatt. em an hat (:ott eın Regıimentsamt zugewlesen, den CHri-
Sten das Predigtamt, den Unchristen die weltliche Obrigkeit«“

Lheser ler 1 Grundzug reterjerten onzeptlon Johannes Heckels WUTr-

de VO  — Paul Althaus energisch widersprochen. uch ohne dass amen g -
werden, ıst klar, sich thaus richtet, wWenn 1m g —-

Nannten Lexikonartikel ordert: „Luthers we1l Reiche dart nıcht miıt
dem (‚egensatz VO  w Gottesreich und Satansreich zusammenbringen«*
thaus interpretiert Luthers Zwei-Reiche-Lehre als Regimentenlehre, als
Retlexion auft die 7Z7we]l Weısen, denen der ıne (sott die Welt regiert“*. Er
unterstellt Luther eiINne usdrücklich anti-dualistische Tendenz, Wnl

schreibt: »I IIie beiden egıimente wollen zunächst ın ihrer tieten Einheit,

17 Heckel, rrgarten S ÄAnm 8), 22/335.
1X Johannes Heckel, Art Zwei-Reiche-Lehre; ın FEKL 1959} 7-—-1945, 1940
19 A.a.OQ.,, 1937

A.a.Q.,, 1940{. Vgl Johannes Heckel, Marsılius VO  — Padua 3l artın Luther.
kın Vergleich ihrer Rechts- un Soziallehre 1958]; 1n ders., Das blinde, undeut-
liche Wort ‚Kırche-., Gesammelte Autsätze. Hg. v Siegfried Grundmann, 1964,
9-—110, 104 »Dem naturrechtlichen Dualismus der Rechtslehre des Retorma-
LOTrS entspricht der Dualismus selner Sozialtheologie. Er ist dem Namen
der Zwei-Reiche-Lehre bekannt. S1e gründet siıch auf den Gegensatz zweler geist-
licher Stände ın der Menschheit, auft den Christenstand einerse1ts, den Stand der
Nichtchristen anderseits. Ihr Unterscheidungsmerkmal lst der Gilaube der Un-
glaube.«

{ Paul Althaus, Art Zwei-Reiche-Lehre; ERL 1959} 1928-1936, 19029 Vgl
a.a.0., 1933
Vgl die einleitenden atze U., 1928 „C;,oOtt reglert die Welt auf ıne doppelte
Welse‘: die ıne hiıltft ZUT Erhaltung dieses leiblichen, iırdischen, zeitlichen Lebens,
damıt ZUIXI Erhaltung der Welt, die andere ZU) ewigen Leben, das heißt ZUX ErIö
Suns der Weit [)as egımen! Ott mıiıt der linken, das zwelıte miıt der
rechten and An diesem liegt ihm alles Das andere lst untergeordnet.«

II

ger als sein großes patristisches Vorbild«17. Der »Dualismus von geistli- 
chem Naturgesetz und weltlichem Naturrecht« entspreche bei Luther 
»der Spaltung der Menschheit in Freunde und Feinde Gottes«18. Die so von 
Heckei ausdrücklich als dualistisch gekennzeichnete ”Reichslehre im 
Grundsinn« sei dann die Basis nicht nur von Luthers Rechtslehre, sondern 
auch seiner »Regimentenlehre«19, die von Heckei folgendermaßen inter- 
pretiert wird: »Demselben Dualismus begegnet man im Blick auf die Stan- 
des- und Amtsverfassung der beiden »Völker* der Menschheit. Die Chri- 
sten leben in geistlicher, die Unchristen in widergeistlicher Standesgenos- 
senschaft. Jedem Stand hat Gott ein Regimentsamt zugewiesen, den Chri- 
sten das Predigtamt, den Unchristen die weltliche Obrigkeit«20.

Dieser hier im Grundzug referierten Konzeption Johannes Heckeis wur- 
de von Paul Althaus energisch widersprochen. Auch ohne dass Namen ge- 
nannt werden, ist klar, gegen wen sich Althaus richtet, wenn er im ge- 
nannten Lexikonartikel fordert: »Luthers zwei Reiche darf man nicht mit 
dem Gegensatz von Gottesreich und Satansreich zusammenbringen«21. 
Althaus interpretiert Luthers Zwei-Reiche-Lehre als Regimentenlehre, als 
Reflexion auf die zwei Weisen, in denen der eine Gott die Welt regiert22. Er 
unterstellt Luther eine ausdrücklich anti-dualistische Tendenz, wenn er 
schreibt: »Die beiden Regimente wollen zunächst in ihrer tiefen Einheit,

17 Heckei, Irrgarten (s.o. A nm .8), 22/335.
18 Johannes Heckei, Art. Zwei-Reiche-Lehre; in: EKL 3 (1959) 1937-1945, 1940.
19 A.a.O., 1937.
20 A.a.O., 1940f. Vgl. Johannes Heckei, Marsilius von Padua und Martin Luther. 

Ein Vergleich ihrer Rechts- und Soziallehre (1958); in: ders., Das blinde, undeut- 
liehe Wort »Kirche*. Gesammelte Aufsätze. Hg. v. Siegfried Grundmann, 1964, 
49-110, 104: »Dem naturrechtlichen Dualismus der Rechtslehre des Reforma- 
tors entspricht der Dualismus seiner Sozialtheologie. Er ist unter dem Namen 
der Zwei-Reiche-Lehre bekannt. Sie gründet sich auf den Gegensatz zweier geist- 
lieber Stände in der Menschheit, auf den Christenstand einerseits, den Stand der 
Nichtchristen anderseits. Ihr Unterscheidungsmerkmal ist der Glaube oder Un- 
glaube.«

21 Paul Althaus, Art. Zwei-Reiche-Lehre; in: EKL 3 (1959) 1928-1936, 1929. Vgl. 
a.a.O., 1933.

22 Vgl. die einleitenden Sätze a.a.O., 1928: »Gott regiert die Welt auf eine doppelte 
Weise: die eine hilft zur Erhaltung dieses leiblichen, irdischen, zeitlichen Lebens, 
damit zur Erhaltung der Welt, die andere zum ewigen Leben, das heißt: zur Erlö- 
sung der Welt. Das erste Regiment führt Gott mit der linken, das zweite mit der 
rechten Hand. An diesem liegt ihm alles. Das andere ist untergeordnet.«
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dann 1ın ihrer Verschiedenheit gesehen werden«? » ES 1st der eıne und sel
be (Gott, der €e1 Regimente verordnet hata44 ıne »Eigengesetzlichkeit«
des Politischen habe Luther nicht vertreten, und WeNnn ıh: Landesherrn
interpretiert hätten, kirchliche 1t1 abzuweisen, sSe1 dies »eın kla
1C1 Mißbrauch Luthers« BCWESCHI, der ıhm „nicht ZUT aASst gelegt werden«
könne®*>. ınter der vordergründigen Verschiedenheit der Regimente stehe
bei Luther der eıne Liebeswille Ciottes. thaus führt die „ethische 2ara-
doxie des Christen« auf die »theologische Paradoxie des Aandelns (rOttes«
zurück, dessen Gericht ın SEeINeEeM Liebeswillen egründe se1i26 Miıt dieser
letztlich theozentrischen Interpretation der Zwei-Reiche- bzw Zwe1ı-Re-
gimente-Lehre ordnet Althaus s1€e schlüssig ın SC1NE Gesamtdeutung Lu-
thers eın Denn ach thaus erhebht sich die gesamte des Retorma-
tOTS „auf dem Boden der Rechtfertigung«*/ und diese wiederum E1 »„für
Luther Sanz und gal begründet ın seinem Grundsatz V  } Ottes lNeinı

A.a.0Q.,, 1929 Vgl Paul Althaus, Lhe Ethik artın Luthers, 1965, 59-—-64 uch
hier beginnt Althaus seın Reterat miıt der „Einheit der beiden Regimente« und
geht VO  - da ihrer „Verschiedenheit« über

O.,
25 Althaus, Art Zwei-Reiche-Lehre (S. O Anm 21), 1935 LDas Stichwort »Eigenge-

setzlichkeit« tällt O., 1934 Althaus retilektiert dieser Stelle nicht zuletzt
die Option mancher Lutheraner ın der azı-Zeı un! die sich daran anschli:eien.:
de pauschale Kritik AT Luthertum. ber schon weıt VOT 193 3, I921I nämlich, hat

thaus geschrieben: „Man pflegt als lutherisch die Lehre VON der ‚Eıgenge-
setzlichkeit: der geschichtlichen Lebensordnungen hinzustellen. Der Ausdruck
bezeichnet Luthers Standpunkt nicht ausreichend« (Paul Althaus, Religiöser SO
zialismus. Grundfragen der christlichen Sozialethik, 1921 [SASW 5|, 78; einige
Auszüge dieser Schrift sind abgedruckt 1n { ıe Ambivalenz der Zweireichelehre
ın lutherischen Kirchen des Jahrhunderts. Hg. Ulrich Duchrow Wolfgang
Huber, 1976 G22]/ 3/7-40, 1ta 39]
Althaus, FEthik S Anm 23), 82 Althaus tährt tort »„»Man erkennt daraus, wI1Ie
wenig se1ine SC Luthers| Lösung des Problems ‚der Christ 1mM politischen ImmMtE«
einen Kompromi(ß darstellt S1e 1st tief seiner Erkenntnis (‚ottes begründet«
la.a.O., 82{f) Fast gleichlautend heisst schon mehr als Jahre trüher: »„|dDie
Liebe MUu: manches harte Werk vollziehen. ber diese Paradoxie 1st nicht
größer, nicht schwerer als die Paradoxie des Handelns (,Ottes Es ist
prachtvoll, w1€e Luther die ethische und die theologische Paradoxie nebeneinan-
der Man lernt ahnen, w1€e weniıg sSe1inNeE Lösung des schweren Problems
ein [SiC| Kompromi{ß darsteilt, Ww1€e tiet S1€ vielmehr in seinem Gottesbilde be-
gründet 1St« (Althaus, Religiöser Sozialismus s.0 Anm 251, 87%, im Wiederab-
druck 39}
Althaus, Ethik S Anm 23), ort heifßt erklärend weiıter: „Luthers Ethik
wird ın ihrem satz und ihren Grundzügen 5anz un:! AI bestimmt VON der Miıt-

se1iner Theologie her, VU.  - der Rechttertigung des Sunders durch die iın EeSuUs
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dann in ihrer Verschiedenheit gesehen werden«23. »Es ist der eine und sei- 
he Gott, der beide Regimente verordnet hat«24. Eine » Eigengesetzlichkeit « 
des Politischen habe Luther nicht vertreten, und wenn ihn Landesherm so 
interpretiert hätten, um kirchliche Kritik abzuweisen, so sei dies »ein kla־ 
rer Mißbrauch Luthers« gewesen, der ihm »nicht zur Last gelegt werden« 
könne25. Hinter der vordergründigen Verschiedenheit der Regimente stehe 
bei Luther der eine Liebeswille Gottes. Althaus führt die »ethische Para- 
doxie des Christen« auf die »theologische Paradoxie des Handelns Gottes« 
zurück, dessen Gericht in seinem Liebeswillen begründet sei26. Mit dieser 
letztlich theozentrischen Interpretation der Zwei-Reiche- bzw. Zwei-Re- 
gimente-Lehre ordnet Althaus sie schlüssig in seine Gesamtdeutung Lu- 
thers ein. Denn nach Althaus erhebt sich die gesamte Ethik des Reforma- 
tors »auf dem Boden der Rechtfertigung«27, und diese wiederum sei »für 
Luther ganz und gar begründet in seinem Grundsatz von Gottes alleini-

23 A.a.O., 1929. Vgl. Paul Althaus, Die Ethik Martin Luthers, 1965, 59-64: Auch 
hier beginnt Althaus sein Referat mit der יי Einheit der beiden Regimente« und 
geht von da zu ihrer »Verschiedenheit« über.

24 A.a.O., 59.
25 Althaus, Art. Zwei-Reiche-Lehre (s.o. A nm .21), 1935. Das Stichwort »Eigenge- 

setzlichkeit« fällt a.a.O., 1934. Althaus reflektiert an dieser Stelle nicht zuletzt 
die Option mancher Lutheraner in der Nazi-Zeit und die sich daran anschließen־ 
de pauschale Kritik am Luthertum. Aber schon weit vor 1933 ,1921 nämlich, hat- 
te Althaus geschrieben: »Man pflegt als lutherisch die Lehre von der »Eigenge- 
setzlichkeit« der geschichtlichen Lebensordnungen hinzustellen. Der Ausdruck 
bezeichnet Luthers Standpunkt nicht ausreichend« (Paul Althaus, Religiöser So- 
zialismus. Grundfragen der christlichen Sozialethik, 1921 [SASW5], 78; einige 
Auszüge dieser Schrift sind abgedruckt in: Die Ambivalenz der Zweireichelehre 
in lutherischen Kirchen des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Ulrich Duchrow u. Wolfgang 
Huber, 1976 [TKTG22], 37-40, Zitat: 39).

26 Althaus, Ethik (s.o. A nm .23), 82. Althaus fährt fort: »Man erkennt daraus, wie 
wenig seine [sc. Luthers] Lösung des Problems »der Christ im politischen Amte« 
einen Kompromiß darstellt. Sie ist tief in seiner Erkenntnis Gottes begründet«« 
(a.a.O., 82f). Fast gleichlautend heisst es schon mehr als 4 0 Jahre früher: »Die 
Liebe muß manches harte Werk vollziehen. Aber diese Paradoxie ist nicht 
größer, nicht schwerer zu ertragen als die Paradoxie des Handelns Gottes. Es ist 
prachtvoll, wie Luther die ethische und die theologische Paradoxie nebeneinan- 
der setzt. Man lernt ahnen, wie wenig seine Lösung des schweren Problems 
ein [sic] Kompromiß darstellt, wie tief sie vielmehr in seinem Gottesbilde he- 
gründet ist« (Althaus, Religiöser Sozialismus [s.o. A nm .25], 87f, im Wiederab- 
druck: 39).

27 Althaus, Ethik (s. o. Anm. 23), 11. Dort heißt es erklärend weiter: »Luthers Ethik 
wird in ihrem Ansatz und ihren Grundzügen ganz und gar bestimmt von der Mit- 
te seiner Theologie her, von der Rechtfertigung des Sünders durch die in Jesus
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DECM Schöpfertum«*. Dass »„(rottes Gottheit« der »„Sınn der Rechtterti-
gungslehre« Luthers se1l ist Ja eıne spezifische These VON Aithaus Lu-
ther-Interpretation®”.

SC weıt die gegensätzlichen Posıtionen VONNN Heckel und thaus Wem
1st ecC geben? Die naheliegendste Antwort auf diese rage ware CS,
den Wortlaut der ethischen exftie VO  — Luther selbst direkt befragen.
Nun 1st aber Luther pal excellence das, w 4s Karl Barth einen »irregulären
Dogmatiker« gCNANNT hat eın methodisch un: systematisch kontrolliert
vorgehender Theologe*. Als existentieller Denker ne1g polemi-
schen Spıtzensätzen und lässt scheinbare Widersprüche unaufgelöst STE-

Christus erwıesene un: allein 1m Glauben empfangene Cinade e Rechttertigung
bestimmt die Ethik, indem S16 erstens das Vorzeichen des sittlichen Lebens un!
zweıtens se1ne Quelle wird «

Paul Althaus, Dhe Theologie artın Luthers 1962]), “‘1963, 15 LDDas „alleinig« be
legt wiederum die antı-dualistische Tendenz V  —_ Althaus’ Luther-Deutung.
A.a.OQ., 1009
Vgl Paul Althaus, Ci:ottes Cottheit als ınn der Rechttfertigungslehre Luthers
1931); 1n ders., Theologische Aufsätze. Z weıter Band, 1935, 1—23 Aithaus be
zieht sich dort VOI allem auf die Bedeutung, die das Gebot des Dekalogs für
Luther zweıtellos hatte Als Zusammentftassung vgl O f 20 „[)as Evangelium
ist das ‚( „ESsELZ«, durch welches Erkenntnis der Süunde kommt Eben als Ausdruck
des Evangeliums 1st das Gebaot das entscheidende. SO beherrscht eın 1n sich
einheitlicher Gottesgedanke, der des Evangeliums, das gEeSaMTE Denken des
Glaubens, die 38 Theologie. DIAas afs Evangelium verstandene Gebaot ist
die Domiinante der Theologie. « Nıcht 1LL1UT diese Passage lässt arl Barth den-:
ken (Vvgl ders., Das Gebot als theologisches Ax1om 193 31; 1 ders., Theolo-
gische Fragen un! Antworten Cesammelte orträge 3, Zaoallikon 1957/, 127-143|),
sondern uch die tolgende: »J Jas anthropozentrische Verständnis der Rechtterti-
SUunNng liegt dann, aut die ınnere Geschichte gesehen, naher als das theozentrische,
ıst in der Erlebnisfolge weithiıin ‚trüher: als dieses. bDer zuletzt kommt doch alles
auf die wesentliche, sachliche Ordnung der CGedanken Darüber kann keıin
Zweitel se1nN, der theozentrische Gesichtspunkt der Rechtfertigung, einmal
ertaßt, nunmehr das IL christliche Denken heherrschen mu44 c a.a.O0., 30}
Vgl arl Barth, I/II 20  S „Luther wal 1im Unterschied Melanchthon un!:
Calvin e1n geradezu charakteristisch irregulärer Dogmatiker.« zZu Barths Begriff
der »irregulären Dogmatik« vgl Michael Trowitzsch, „Nachkritische Schriftaus-
Jegung«. Wiederaufnahme un: Fortführung eiıner Fragestellung; 17“ arl Barths
Schriftauslegung, hg. v Michael Trowitzsch, 1996, 3_Iogl 102 (Der Vortrag ıst

dem Titel „Nachkritische Schriftauslegung bei arl Barth« wieder abge-
druckt 1n ders., Über die Moderne hinaus. Theologie 1171 Übergang, 4o4“, —
Die Vergleichsstelle tindet sich dort 3.|
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gem Schöpfertum«*28. Dass »Gottes Gottheit«« der »Sinn der Rechtferti- 
gungslehre«« Luthers sei29, ist ja eine spezifische These von Althaus7 Lu- 
ther-Interpretation30.

So weit die gegensätzlichen Positionen von Heckei und Althaus! Wem 
ist Recht zu geben? Die naheliegendste Antwort auf diese Frage wäre es, 
den Wortlaut der ethischen Texte von Luther selbst direkt zu befragen. 
Nun ist aber Luther par excellence das, was Karl Barth einen »irregulären 
Dogmatiker«« genannt hat: kein methodisch und systematisch kontrolliert 
vorgehender Theologe31. Als existentieller Denker neigt er zu polemi- 
sehen Spitzensätzen und lässt scheinbare Widersprüche unaufgelöst ste-

Christus erwiesene und allein im Glauben empfangene Gnade. Die Rechtfertigung 
bestimmt die Ethik, indem sie erstens das Vorzeichen des sittlichen Lebens und 
zweitens seine Quelle wird.«
28 Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers (1962), 21963,118. Das »alleinig« be- 

legt wiederum die anti-dualistische Tendenz von Althaus' Luther-Deutung.
29 A.a.O., 109.
30 Vgl. Paul Althaus, Gottes Gottheit als Sinn der Rechtfertigungslehre Luthers 

(1931); in: ders., Theologische Aufsätze. Zweiter Band, 1935, 1-30. Althaus be- 
zieht sich dort vor allem auf die Bedeutung, die das erste Gebot des Dekalogs für 
Luther zweifellos hatte. Als Zusammenfassung vgl. a.a.O., 29: »Das Evangelium 
ist das »Gesetz«, durch welches Erkenntnis der Sünde kommt. Eben als Ausdruck 
des Evangeliums ist das erste Gebot das entscheidende. So beherrscht ein in sich 
einheitlicher Gottesgedanke, der des Evangeliums, das gesamte Denken des 
Glaubens, die ganze Theologie. Das als Evangelium verstandene erste G ebot is t 
die Dominante der Theologie. « Nicht nur diese Passage lässt an Karl Barth den- 
ken (vgl. ders., Das erste Gebot als theologisches Axiom [1933]; in: ders., Theolo- 
gische Fragen und Antworten. Gesammelte Vorträge 3, Zollikon 1957, 127-143), 
sondern auch die folgende: »Das anthropozentrische Verständnis der Rechtferti- 
gung liegt dann, auf die innere Geschichte gesehen, näher als das theozentrische, 
ist in der Erlebnisfolge weithin »früher« als dieses. Aber zuletzt kommt doch alles 
auf die wesentliche, sachliche Ordnung der Gedanken an. Darüber kann kein 
Zweifel sein, daß der theozentrische Gesichtspunkt der Rechtfertigung, einmal 
erfaßt, nunmehr das ganze christliche Denken beherrschen muß« (a.a.O., 30).

31 Vgl. Karl Barth, KD I/i, 294: »Luther war im Unterschied zu Melanchthon und 
Calvin ein geradezu charakteristisch irregulärer Dogmatiker.« Zu Barths Begriff 
der »irregulären Dogmatik« vgl. Michael Trowitzsch, »Nachkritische Schriftaus- 
legung«. Wiederaufnahme und Fortführung einer Fragestellung; in: Karl Barths 
Schriftauslegung, hg. v. Michael Trowitzsch, 1996, 73-109, 102. (Der Vortrag ist 
unter dem Titel: »Nachkritische Schriftauslegung bei Karl Barth« wieder abge- 
druckt in: ders., Über die Moderne hinaus. Theologie im Übergang, 1999, 88-119. 
Die Vergleichsstelle findet sich dort S. 113.)
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hen HIinzu kommt, dass manche theologische Posıtıon 1 Laute SE1NES
Lebens verändert hat Dıies €s gilt auch für sSEeE1Ne€e des Politischen®?.
ESs verwundert er nicht, wenn sowohl Heckel als auch thaus für ihre
Interpretation jeweils eiNne Fülle VO!  - Belegen antühren können. Darum
INUuSS, ber den Einzelbeleg hinweg, ach der dahinterstehenden (rE-
samtanschauung un: Wirklhichkeitssicht gefragt werden, in den Yerminı1ı
der klassıschen Hermeneutik: ach dem »Geist«, der sich 1 „Buchsta-
ben« usdrückt uch unsere beiden Opponenten machen sıch diesen her-
meneutischen Grundsatz eıgen: Für thaus wurde oben bereits darauf
hingewiesen, w1e CI versucht, Luthers „Regimentenlehre« 1n dessen Ge-
samtdenken verankern, und auch Heckel möchte se1ine Rechtslehre aus
der Rechtfertigungslehre als dem »Hauptartikel: der lutherischen Theolo-
g1C« gewinnen®“. hre Debatte lässt sich somıt auf die grundsätzliche Fra-

zurückführen, ob Luthers Denken prımär VUO  — eıner einheitlichen oder
eiıner dualistischen Wirklichkeitssicht gepragt WAal.

Stellt AIl die Trage aber S!  y dann scheint relativ klar, welche der be1i-
den Alternativen die AaNSCINCSSCHNCIC 1st Mıt thaus iıst VOINl einem ın der
Person (‚ottes begründeten Einheitshorizont auszugehen, der en Auße-

Luthers, auch den dualistischen, zugrunde liegt [Dies 1aßßt sich
deutlichsten zeıgen, WE sSE1INE Aussagen demjenigen opOos be:
trachtet, der ın der christlichen eologie VO  - jeher E1 stärksten dualıisti-
schen Tendenzen offenstand der rage ach dem Bösen und dessen Her-
kunfit
on 1n der Römerbrief-Vorlesung 515/16 hatte sıch Luther 1m Rah-

T1LIC  - der Auslegung VON Röm mıiıt diesem ema befassen. Er olgt
bei der OsS1t10N, die sich AUSs dem paulinischen lext rheben lässt 1C|
NUur das eil wird allein Ciott zugeschrieben“*, sondern 1m SCAIUSS
Röm 9,18 »So erbarmt sich NUunN, CcSsSSECHN er will, un!: verstockt, Wenn CX
Wille. wird auch der menschliche Widerstand den göttlichen

Vgl Hans-Joachim Gänßler, Evangelium und welitliches Schwert. Hintergrund,
Entstehungsgeschichte unı Anlait VO  } Luthers Scheidung Zzweler Reiche der Re-
gıimente, 1983 (VIEG 109) Gänßlers These Luthers Scheidung ist weniıger als
Lehre, her als »situationsbedingter Ratschlag« verstehen.
Vgl Heckel, Lex (S Anm 8), 16 »Einz1ıg und allein VOoN diesem ‚Hauptartikel:
der lutherischen Theologie 1US kann und Von ermuß die Rechtslehre Luthers
verstanden werden. Nur eın Rechtsbegriff, der im Zusammenhang miıt der Recht-
tertigungslehre steht, dartf als genuın lutherisch gelten.«

56; 91,26 (1n der lat.-dt Ausgabe, Darmstadt 1960 HI 156) »Uut ıpse
lus salvet« Gl 9,16)
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hen. Hinzu kommt, dass er manche theologische Position im Laufe seines 
Lebens verändert hat. Dies alles gilt auch für seine Ethik des Politischen32. ־ 
Es verwundert daher nicht, wenn sowohl Heckei als auch Althaus für ihre 
Interpretation jeweils eine Fülle von Belegen anführen können. Darum 
muss, über den Einzelbeleg hinweg, nach der dahinterstehenden Ge- 
samtanschauung und Wirklichkeitssicht gefragt werden, in den Termini 
der klassischen Hermeneutik: nach dem »Geist«, der sich im »Buchsta- 
ben« ausdrückt. Auch unsere beiden Opponenten machen sich diesen her- 
meneutischen Grundsatz zu eigen: Für Althaus wurde oben bereits darauf 
hingewiesen, wie er versucht, Luthers »Regimentenlehre« in dessen Ge- 
samtdenken zu verankern, und auch Heckei möchte seine Rechtslehre aus 
der Rechtfertigungslehre als dem »>Hauptartikel· der lutherischen Theolo- 
gie« gewinnen33. Ihre Debatte lässt sich somit auf die grundsätzliche Fra- 
ge zurückführen, ob Luthers Denken primär von einer einheitlichen oder 
einer dualistischen Wirklichkeitssicht geprägt war.

Stellt man die Frage aber so, dann scheint es relativ klar, welche der bei- 
den Alternativen die angemessenere ist: Mit Althaus ist von einem in der 
Person Gottes begründeten Einheitshorizont auszugehen, der allen Äuße- 
rungen Luthers, auch den dualistischen, zugrunde liegt. Dies läßt sich am 
deutlichsten zeigen, wenn man seine Aussagen zu demjenigen Topos he- 
trachtet, der in der christlichen Theologie von jeher am stärksten dualisti- 
sehen Tendenzen offenstand: der Frage nach dem Bösen und dessen Her- 
kunft.

Schon in der Römerbrief-Vorlesung 1515/16 hatte sich Luther im Rah- 
men der Auslegung von Röm 9 mit diesem Thema zu befassen. Er folgt da- 
bei der Position, die sich aus dem paulinischen Text erheben lässt. Nicht 
nur das Heil wird allein Gott zugeschrieben34, sondern im Anschluss an 
Röm 9,18 -  »So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er 
will« -  wird auch der menschliche Widerstand gegen den göttlichen

32 Vgl. Hans-Joachim Gänßler, Evangelium und weltliches Schwert. Hintergrund, 
Entstehungsgeschichte und Anlaß von Luthers Scheidung zweier Reiche oder Re- 
gimente, 1983 (VIEG109). Gänßlers These: Luthers Scheidung ist weniger als 
Lehre, eher als »situationsbedingter Ratschlag« zu verstehen.

33 Vgl. Heckei, Lex (s. o. Anm. 8), 16: »Einzig und allein von diesem »Hauptartikel· 
der lutherischen Theologie aus kann und von daher muß die Rechtslehre Luthers 
verstanden werden. Nur ein Rechtsbegriff, der im Zusammenhang mit der Recht- 
fertigungslehre steht, darf als genuin lutherisch gelten.«

34 Vgl. WA 56; 91,26 (in der lat.־dt. Ausgabe, Darmstadt i960: Π, 156): »ut ipse so- 
lus salvet« (Gl. zu 9,16).
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Heilswillen als Verstockung auf CGott zurückgeführt®. Den Versuch, die
hierin liegende scheinbare Ungerechtigkeit Ottes adurch abzumildern,
dass PESAZT wird, (iott lasse die Verstockung lediglich Zı S€1 also nicht
auch aktiv Vorgang der Verstockung beteiligt, wird VO  —_ Luther der
gleichen Stelle usdrücklich abgewiesen, w1e auch schon 1n der Interpre-
tatıon des ersten Kapitels ezüglic des Bösen®®. Ciott »Will« das O0OSsSe Vor
der etzten Konsequenz, (ıoOtt Te ZU) 2UCIOT malı erklären, schreckt
Luther allerdings zurück?”. Wird () VOIN Luther ZW al nıcht die Allein-, aber
doch die Allwirksamkeit ottes auch hinsichtli des Osen ausgesagt®®,

olgt CI Paulus auch darin, dass CI als paradoxes Movens hinter dem Ver-
stockungshandeln auf das Erbarmen ottes verweist*?. In diesem e1lls-
handeln »„sSub Contrar10« sicht Luther der Hanz VO  3 der theologia CITuCIS
durchdrungenen Vorlesung gerade die atur des göttlichen Willens VOCI-

wirklicht“*®

Vgl 56; 404,14{ lat.-dt H, 168) Quod S1t mi1iserent1s Del, G1 qU1S u  y
Et 61 110  - velit Qqu' CUITaAL, S1t ()I1 miıserenti1s, Sed indurantis« IzUu 9,17).
Vgl 56; 82,26{f lat.-dt IV 66} »Quomodo nım malı SSCc et mahım tacere
POSSCNHL, S1 1pse 110  - permitteret‘ Et quomodo permutteret, n1s1ı vellet?« (Corol.
1,24|).
Vgl Reinhold Bernhardt, Was heißt „Handeln Gottesu«< FEıne Rekonstruktion der
Lehre VO  — der Vorsehung, 1999, &7
Mıiıt der terminologischen Unterscheidung VU  - All: un: Alleinwirksamkeit tolge
ich einem Vorschlag Reinhold Bernhardts, der damıit die Ditterenz zwischen der
richtigen] These »Ciott wirkt allem« und der jegliche menschliche Verant-
wortlichkeit erstickenden, uch die Urheberschaftt des Bösen ‚Ott allein
schreibenden Aussage »„CGGott wirkt alles« ZU) Ausdruck bringen 411 (vgl
a.a.O., z395f) Für die gleiche Unterscheidung plädiert: Thomas Reinhuber,
Kämpfender CGlaube. Studien Luthers Bekenntnis Ende VO  - De SCTVO rbi-
tT10, 2.ÖO (TBT 104|), 115
Vgl 56; 01,27; 02,12-—14 (lat.-dt III 157): „Conclusit Deus Omn1ıa ın incre-
dulitate«, Inon crudeliter, Sed] »  C OomnNıum misereatur: 1.€ omnıbus IM1SCeNCOX-
1a possıt facere, qUam alius NOMN taceret qUu!‘ pOSsset resistente OSfTIre ustıtıe
presumptione et superbia« (GI 9,15). Dıie zıtiıerte Bezugsstelle ist Röm II3
Vgl uch die Fortsetzung des fıtats 1n Anm 36 (WA 56; 182,28f£; lat.-dt L 66}
„5Et ideo vult, ut bonum Opposıtum magıs elucescat.«
Vgl 5 6; 450,19-—22 Jat.-dt.: 1, 278} »Quila hec est atura Voluntatis divine,

Reg ‚Mortificat eit vivificat, educit ad inferos et reducit.: Hoc nım dum
maletacit, benefacit; dum displicet, optıme placet; dum destruit, perficit« (ZzU
12,2) Das Stichwort „sub CONtrarı0« tällt bei der Auslegung VO  - Röm ,3 |\WA
56; 392,28f; lat.-dt il, 146} »„Bonum 1ım OSLTIUmM absconditum EeSsT et iıta PIO-
tunde, Ut sub CONtrarıo absconditum Siıf.«
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Heilswillen als Verstockung auf Gott zurückgeführt35. Den Versuch, die 
hierin liegende scheinbare Ungerechtigkeit Gottes dadurch abzumildem, 
dass gesagt wird, Gott lasse die Verstockung lediglich zu, sei also nicht 
auch aktiv am Vorgang der Verstockung beteiligt, wird von Luther an der 
gleichen Stelle ausdrücklich abgewiesen, wie auch schon in der Interpre- 
tation des ersten Kapitels bezüglich des Bösen36. Gott »will« das Böse. Vor 
der letzten Konsequenz, Gott direkt zum auctor mali zu erklären, schreckt 
Luther allerdings zurück37. Wird so von Luther zwar nicht die Allein-, aber 
doch die Allwirksamkeit Gottes auch hinsichtlich des Bösen ausgesagt38, 
so folgt er Paulus auch darin, dass er als paradoxes Movens hinter dem Ver- 
stockungshandeln auf das Erbarmen Gottes verweist39. In diesem Heils- 
handeln »sub contrario« sieht Luther in der ganz von der theologia crucis 
durchdrungenen Vorlesung gerade die Natur des göttlichen Willens ver- 
wirklicht40.

35 Vgl. WA 56; 404,14! (lat.־dt.: Π, 168): »[...] Quod sit miserentis Dei, si quis currat, 
Et si non velit ñeque currat, sit non miserentis, Sed indurantis« (zu 9,17).

36 Vgl. WA 56; 182,26f (lat.־dt.: I, 66): »Quomodo enim mali esse et malum facere 
possent, si ipse non permitteret? Et quomodo permitteret, nisi vellet?« (Corol. zu 
1,24).

37 Vgl. Reinhold Bernhardt, Was heißt »Handeln Gottes«? Eine Rekonstruktion der 
Lehre von der Vorsehung, 1999, 82.

38 Mit der terminologischen Unterscheidung von All- und Alleinwirksamkeit folge 
ich einem Vorschlag Reinhold Bernhardts, der damit die Differenz zwischen der 
(richtigen) These: »Gott wirkt in allem« und der jegliche menschliche Verant- 
wortlichkeit erstickenden, auch die Urheberschaft des Bösen Gott allein zu- 
schreibenden Aussage: »Gott wirkt alles« zum Ausdruck bringen w ill (vgl. 
a.a.O., 395f). Für die gleiche Unterscheidung plädiert: Thomas Reinhuber, 
Kämpfender Glaube. Studien zu Luthers Bekenntnis am Ende von De servo arbi- 
trio, 2000 (TBT 104), 118.

39 Vgl. WA 56; 91,27; 92,12-14 (lat.-dt.: Π, 157): »>Conclusit Deus omnia in incre- 
dulitate«, (non crudeliter, Sed) >ut omnium misereatur« i. e. omnibus misericor- 
diam possit facere, quam alius non faceret neque posset resistente nostre lustitie 
presumptione et superbia« (Gl. zu 9,15). Die zitierte Bezugsstelle ist Röm 11,32. 
Vgl. auch die Fortsetzung des Zitats in Anm. 36 (WA 56; 182,28f; lat.-dt.: I, 66): 
»Et ideo vult, ut bonum oppositum magis elucescat.«

40 Vgl. WA 56; 450,19-22 (lat.-dt.: Π, 278): »Quia hec est natura Voluntatis divine, 
r. Reg. 2.: »Mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit.« Hoc enim dum 
malefacit, benefacit; dum displicet, optime placet; dum destruit, perficit« (zu 
12,2). Das Stichwort »sub contrario« fällt bei der Auslegung von Röm 9,3 (WA 
56; 392,28f; lat.-dt.: Π, 146): »Bonum enim nostrum absconditum est et ita pro- 
funde, Ut sub contrario absconditum sit.«
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Das ın der Römerbriet-Vorlesung sichtbare Verständnis der irklich-
keit, ın der CS keinen Bereich gibt, der qaußerhalb der Wirksamkeit des 21-
NEN (iottes läge, bestimmt auch »„DJe SCIVO arbitrig«. Wıe einhno Bern-
ardt Jüngst In se1ner Habilitationsschrift ber die Vorsehungslehre W16€e-
der geze1igt hat, ı1st »De SCIVO arbitr10« gepragt VO Gedanken der All
wirksamkeit („ottes, neben die ach Luther eine gleichberechtigte Z welilt-
ursache gestellt werden darft?*! uch die bekannte Rede VO Deus revela-
EuSs und Deus absconditus sollte nicht dualistisch ınterpretiert werden:
e Aufspaltung des Gottesbegriffs dient gerade dazu, die dunklen Seiten
der Wirklichkeit ın das esen (jottes hıneın autzuheben 1m dreitachen
Sınn VOI1 wegnehmen, er postieren un!‘ aufbewahren?? Soll die AIl

41 Vgl Bernhardt, Handeln S Anm. 37), 61-86
Die einheitliche Gottesvorstellung Luthers uch In »„De SCIVO arbitrio0« hat be
reıits Hellmut Bandt betont (vgl ders., Luthers Lehre VO verborgenen Ott Fı-

Untersuchung dem offenbarungsgeschichtlichen satz seıner Theologie,
1958 IThA 175-17/77/7, SOWI1LE die Kritik der dualistischen Deutung ttO
Ritschls O., 157} Bandt vertritt der Sache uch die ben 1mM ext auUSSCSDIO-
chene These VON der Aufhebung, wWenn den Ausgangspunkt Luthers eım gna-
digen Deus revelatus herausstellt (vgl O j I7II 203| un: auf den Zusammen-
hang zwischen der Vorstellung der Imacht (soOttes und der eines Deus abscon-
ditus hinweist wobei die Alternative Zu[r Annahme eines Deus absconditus wAa-
IC, eın metaphysisches Allmachtsprinzip anzunehmen (vgl a.a.0)., 133), 1so
letztlich iıne blinde Notwendigkeit. Vgl ın diesem Sinne auch eter Steinacker,
Luther und das Böse Theologische Bemerkungen 1mm schlufß Luthers Schrift
„De SCIVO arbitriog« 1525|}; in 33 (1991] I130—I5L, 146 „Dennoch be
gründet Luther den Gedanken der doppelten Prädestination in tröstender Absicht
a1s Wirkung der Allmacht amit, dass Ott ZUX blinden Schicksalsgöttin,
ZU Zufallsgott verkomme.« TOLZ der tröstenden Absicht wird der Prädestina-
tionsgedanke Luthers allerdings \"40)  — Steinacker in der Folge verworten: Im AÄAn-
schluss Luthers Gedanken der Flucht Z U gekreuzigten Christus se1 die » Pra-
destinationslehre Maiß Christi preiszugeben und die Veränderlichkeit
C(r,oOottes lehren, die das der gnädigen Kontinuıta ın EeSUSs Christus un:! Sse1-
11CT Ireue tindet« ja.a OI so|} uch Reinhuber hat ıne ede VOI wWwe1 (‚ÖOttern
bei Luther ausgeschlossen: »I dIıie Spannung des Widereinanders kann nicht auft
welı verschiedene C(xÖtter verteilt werden, sondern MU: 17 der Einheit des eınen
(‚ottes zusammengehalten werden« (Reinhuber, s Anm 38], 34) StAar-
ker als Bandt, Steinacker betont Reinhuber jedoch, 4S5 diese Einheit 1117 e1-

geglaubte 1St, die 171 Kampf des Glaubens mıt der Anfechtung immer wieder
LICU werden 111055 Luthers Flucht ZU guütıigen Deus revelatus E1 TSL
dann VUT verharmlosender Interpretation geschützt, WEnnn 11124  - sS1e iın der Suche
nach Heilsgewissheit angesichts der durch die Erfahrung des Deus absconditus
zerschlagenen »Grundgewissheit« Luthers verankere: »Jas wirkliche Wesen
(„ottes, Luther, kenne ich NUTL, wWenn IC (,Ottes Herz kenne, un! (:‚ottes Herz
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Das in der Römerbrief-Vorlesung sichtbare Verständnis der Wirklich־ 
keit, in der es keinen Bereich gibt, der außerhalb der Wirksamkeit des ei- 
nen Gottes läge, bestimmt auch »De servo arbitrio«. Wie Reinhold Bern- 
hardt jüngst in seiner Habilitationsschrift über die Vorsehungslehre wie- 
der gezeigt hat, ist »De servo arbitrio« geprägt vom Gedanken der All- 
Wirksamkeit Gottes, neben die nach Luther keine gleichberechtigte Zweit- 
Ursache gestellt werden darf41. Auch die bekannte Rede vom Deus revela- 
tus und Deus absconditus sollte nicht dualistisch interpretiert werden: 
Die Aufspaltung des Gottesbegriffs dient gerade dazu, die dunklen Seiten 
der Wirklichkeit in das Wesen Gottes hinein aufzuheben -  im dreifachen 
Sinn von wegnehmen, höher postieren und aufbewahren42. Soll die All-

41 Vgl. Bernhardt, Handeln (s. o. Anm. 37), 61-86.
42 Die einheitliche Gottesvorstellung Luthers auch in »De servo arbitrio« hat be- 

reits Hellmut Bandt betont (vgl. ders., Luthers Lehre vom verborgenen Gott. Ei- 
ne Untersuchung zu dem offenbarungsgeschichtlichen Ansatz seiner Theologie, 
1958 [ThA8], 175-177, sowie die Kritik an der dualistischen Deutung Otto 
Ritschls a.a.O., 157f). Bandt vertritt in der Sache auch die oben im Text ausgespro- 
chene These von der Aufhebung, wenn er den Ausgangspunkt Luthers beim gnä- 
digen Deus revelatus herausstellt (vgl. a.a.O., 171; 203) und auf den Zusammen- 
hang zwischen der Vorstellung der Allmacht Gottes und der eines Deus abscon- 
ditus hinweist -  wobei die Alternative zur Annahme eines Deus absconditus wä- 
re, ein metaphysisches Almachtsprinzip anzunehmen (vgl. a.a.O., 133), also 
letztlich eine blinde Notwendigkeit. Vgl. in diesem Sinne auch Peter Steinacker, 
Luther und das Böse. Theologische Bemerkungen im Anschluß an Luthers Schrift 
»De servo arbitrio« (1525); in: NZSTh 33 (1991) 139-151, 146: »Dennoch be- 
gründet Luther den Gedanken der doppelten Prädestination in tröstender Absicht 
als Wirkung der Allmacht damit, dass sonst Gott zur blinden Schicksalsgöttin, 
zum Zufallsgott verkomme.« Trotz der tröstenden Absicht wird der Prädestina- 
tionsgedanke Luthers allerdings von Steinacker in der Folge verworfen: Im An- 
schluss an Luthers Gedanken der Flucht zum gekreuzigten Christus sei die »Prä- 
destinationslehre [...] am Maß Christi preiszugeben und die Veränderlichkeit 
Gottes zu lehren, die das Maß der gnädigen Kontinuität in Jesus Christus und sei- 
ner Treue findet« (a.a.O., 150). Auch Reinhuber hat eine Rede von zwei Göttern 
bei Luther ausgeschlossen: »Die Spannung des Widereinanders kann nicht auf 
zwei verschiedene Götter verteilt werden, sondern muß in der Einheit des einen 
Gottes zusammengehalten werden« (Reinhuber, a.a.O. [s. o. Anm. 38], 134). Stär- 
ker als Bandt, Steinacker u. a. betont Reinhuber jedoch, dass diese Einheit nur ei- 
ne geglaubte ist, die im Kampf des Glaubens mit der Anfechtung immer wieder 
neu gewonnen werden muss. Luthers Flucht zum gütigen Deus revelatus sei erst 
dann vor verharmlosender Interpretation geschützt, wenn man sie in der Suche 
nach Heilsgewissheit angesichts der durch die Erfahrung des Deus absconditus 
zerschlagenen »Grundgewissheit« Luthers verankere: »Das wirkliche Wesen 
Gottes, so Luther, kenne ich nur, wenn ich Gottes Herz kenne, und Gottes Herz
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macht als Allmacht des gnädigen ottes verstanden werden, lassen sich
angesichts des Osen ın der Welt Denkschwierigkeiten nicht vermeiden
s die Bemerkungen ZU1 rage ach der Urheberschaft des Bösen|!. (:enau
ıer Luthers Lösung d. urc. die Rede VO Deus absconditus
(1} sich einer theoretischen Meısterung dieser Aporı:en widersetzen un!:
eı zugleic. 2} der Einheit der Wirklichkeit testzuhalten, indem die-

wie auch der Gottesbegriff (3} VO: gnädigen Handeln des Deus CVC-

latus AUS gedacht wird.
Interessan 1st ın ezug auf Althaus Luther-Deutung, dass Luther selbst

iın „De SCIVO arbitrio0« 1m Zusammenhang Von Sam 2,6 VONn »Parado-
a« des Glaubens spricht®. Paradoxa sind TE1NC. keine Antinomien, und
65 1st ebenso interessant, daß thaus den letzteren Begriff, der 1n der Lu-
ther-Deutung VO oll un Hirsch ebenso w1ıe zeitgleich bei Karl Jaspers““
grofße Bedeutung erlangt hatte, weitgehend vermeidet. Dahinter könnte
wieder die Bedeutung stehen, die thaus der Einheit Ottes beimisst.
Was „neben der Meınung« ist, ist weniger spannungsvoll als das, w as »5C
CI das (resetzte« geht Dementsprechend soll bei oll und Hirsch die An-
1Nnomı1e das Paradox Paradoxalıität och überbieten®. amı wird eiıner
Ant:-Rationalıtät das Wort geredet, die ber Luther hinausführt ilt dies
schon für „{ Je CIVO arbitrio«, (} trıtt ın den spateren Schriften Luthers der
hinter der Rede VOo LDeus absconditus und revelatus stehende Glaube
den einen, hinter der Wirklichkeit stehenden (sott och deutli
cher hervor*® Wenn aber der Gottesbegriff Luthers selbst dem Osen kei-

»„Eigengesetzlichkeit« erlaubt, dann kann eıne solche erst recht nicht
dem Bereich des weltlichen Zusammenlebens zugesprochen werden.
kenne IC 1Ur ın Christus, der ber Wort un 1n der Kraft des (,e1lstes mMI1r
kommen und Heilsgewißheit schatfen MU| Un nıicht 1n der Grundgewißheit
schon einfach da der mitenthalten ist Weil ihm die Grundgewissheit, da{iß eın
vernünftiger und insotern guter .Ott hinter altem steht, Von der Erfahrung des
deus absconditus zerschlagen lst, hängt Luther mi1t allen Fasern se1ines 2S€E1NSs
un!: Denkens der einen Heilsgewißheit durch den offenbaren, gepredigten
(,Ott« (a O., 139).

I  3 634,1.14
Heinrich Assel, Der andere Autbruch. Die Lutherrenaissance rsprünge,

Aporıen und Wege Kar/] Holl, Emanuel Hirsch, Rudaolt Hermann 11910-1935],
19094 FSÖTh 72), passım; arl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen
1919], °1971, 232—247
Vgl Assel, Autbruch s Anm 44), 83-—86; 152 Anm 58

46 Vgl Bandt, Luthers Lehre S Anm. 42|}, z.B ISI Als Beleg bei Luther vgl 1Ur

I; 584,15-17 »Wır sollen uns nicht mehrere (,Ötter erdenken w1eE die
Manichäer, eın Prinzıp der guten un! eın Prinzip der bösen ınge, als Wenn (,Ott
nicht uch die bel über uns braächte!'«
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macht als Allmacht des gnädigen Gottes verstanden werden, so lassen sich 
angesichts des Bösen in der Welt Denkschwierigkeiten nicht vermeiden 
(s. o. die Bemerkungen zur Frage nach der Urheberschaft des Bösen). Genau 
hier setzt Luthers Lösung an, durch die Rede vom Deus absconditus 
(1) sich einer theoretischen Meisterung dieser Aporien zu widersetzen und 
dabei zugleich (2) an der Einheit der Wirklichkeit festzuhalten, indem die- 
se -  wie auch der Gottesbegriff -  (3) vom gnädigen Handeln des Deus reve- 
latus aus gedacht wird.

Interessant ist in bezug auf Althaus' Luther-Deutung, dass Luther selbst 
in »De servo arbitrio« im Zusammenhang von u. a. I Sam 2,6 von »Parado- 
xa« des Glaubens spricht43. Paradoxa sind freilich keine Antinomien, und 
es ist ebenso interessant, daß Althaus den letzteren Begriff, der in der Lu- 
ther-Deutung von Holl und Hirsch ebenso wie zeitgleich bei Karl Jaspers44 
große Bedeutung erlangt hatte, weitgehend vermeidet. Dahinter könnte 
wieder die Bedeutung stehen, die Althaus der Einheit Gottes beimisst. 
Was »neben der Meinung« ist, ist weniger spannungsvoll als das, was »ge- 
gen das Gesetzte« geht. Dementsprechend soll bei Holl und Hirsch die An- 
tinomie das Paradox an Paradoxalität noch überbieten45. Damit wird einer 
Anti-Rationalität das Wort geredet, die über Luther hinausführt. Gilt dies 
schon für »De servo arbitrio«, so tritt in den späteren Schriften Luthers der 
hinter der Rede vom Deus absconditus und revelatus stehende Glaube an 
den einen, hinter der gesamten Wirklichkeit stehenden Gott noch deutli- 
eher hervor46. Wenn aber der Gottesbegriff Luthers selbst dem Bösen kei- 
ne »Eigengesetzlichkeit« erlaubt, dann kann eine solche erst recht nicht 
dem Bereich des weltlichen Zusammenlebens zugesprochen werden.

kenne ich nur in Christus, der aber im Wort und in der Kraft des Geistes zu mir 
kommen und Heilsgewißheit schaffen muß und nicht in der Grundgewißheit 
schon einfach da oder mitenthalten ist. Weil ihm die Grundgewissheit, daß ein 
vernünftiger und insofern guter Gott hinter allem steht, von der Erfahrung des 
deus absconditus zerschlagen ist, hängt Luther mit allen Fasern seines Daseins 
und Denkens an der einen Heilsgewißheit durch den offenbaren, gepredigten 
Gott« (a.a.O., 139).
43 Vgl. WA 18; 634,1.14.
44 Vgl. Heinrich Assel, Der andere Aufbruch. Die Lutherrenaissance -  Ursprünge, 

Aporien und Wege: Karl Holl, Emanuel Hirsch, Rudolf Hermann (1910-1935), 
1994 (FSÖTh 72), passim; Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen

(1919,) 61971׳ 232-247.
45 Vgl. Assel, Aufbruch (s. o. Anm. 44), 83-86; 182 Anm. 58.
46 Vgl. Bandt, Luthers Lehre (s.o. A nm .42), z.B. 181. Als Beleg bei Luther vgl. nur 

WA 40ΙΠ; 584,15-17: »Wir sollen uns nicht mehrere Götter erdenken wie die 
Manichäer, ein Prinzip der guten und ein Prinzip der bösen Dinge, als wenn Gott 
nicht auch die Übel über uns brächte!«
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Eın gument die dualistische Deutung VOIl Luthers Reiche- bzw.
Regimentenlehre jetert schließlich die Obrigkeitsschrift selbst als deren
Hauptquelle. Sie kann ın der Abtolge iıhrer drei e1ıle nicht anders als mıit
Althaus interpretiert werden, dass CS der einheitliche Liebeswille (,O0t-
tes 1st, der sich 1n den beiden Reichen bzw Regimenten MNUur jeweils er-
schiedlich aäußert. WAar bezeichnet Luther den zweıten, V  - nicht wenl-
SCI1 Dualismen geprägten Teil als »heubtstück«“/, doch wird cdieser eben
eingerahmt VO  3 den Teilen und 3, die die hinter der Obrigkeit stehende
göttliche Einsetzung und den darın sich ausdrückenden Liebeswillen
(:;ottes herausstellen. SO sehr Luther V  - der Realität des Teutels und des
Reichs des Osen überzeugt WAaäl, zutreffend 65 ıSt, iıh m1t Oberman als
„Mensch zwischen Ciott und Teufel« bezeichnen“®, sehr vertraute CI

1m Letzten auf den eınen gnädigen Gott, der alle ınge ın Händen hält
Anders als Augustin War Luther ın selıner Jugend eben eın Manichäer,
sondern Von der Mystik e1INes Tauler und ihrem umtassenden Gottesbe-
griff beeintlusst

Als Fazıt ergibt sich: Althaus scheint m1r den Grundsinn der Zweı-Re1-
che bzw. -Regimente-Lehre Luthers erftasst aben, während ıhn Heckel
vertehlt Nicht die VO  — einem fundamentalen (Gegensatz ausgehenden
Aussagen Luthers machen den „Grundsinn« se1iNner Ethik des Politischen
AUusS, sondern die, die die Tätigkeit des einen (ıottes 1n Zz7wWwWe1 unterschiedli-
chen Weıisen hervorheben Da die Rede Von den beiden Reichen stark
dualistisc. konnotiert 1st, werde ich 1m tolgenden VOon der Zwe1ıi-Re-
gimente-Lehre Luthers sprechen, »Regiment« mıit Heinrich Bornkamm
verstanden als »Regierweise« Gottes*?. Dadurch wird zugleich eıner Be-
schränkung des ahınter stehenden Gedankens auft 1Ur den politischen Be-
reich gewehrt und der Zusammenhang mit Luthers Theologie
un: dem S$1E leitenden edanken e1NeEes Heilshandelns ottes 1n den zwel
Weılsen V UIl (‚esetz und Evangelium gewahrt.

Methodische Folgerungen für die Auslegung
der Zwei-Regimente-Lehre

Aus dem Streit zwischen thaus und Heckel lassen sich wichtige F1N-
sichten auch für den heutigen mgang mit Luthers TE gewinnen.

4/ I 261,27
Vgl Heiko Oberman, Luther. Mensch zwischen Ott und Teutfel, 1982
Vgl Heinrich Bornkamm, Luthers Lehre VON den welıl Reichen 1m Zusammen-
hang SCe1INeEer Theologie 1958]), *1969
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Ein Argument gegen die dualistische Deutung von Luthers Reiche- bzw. 
Regimentenlehre liefert schließlich die Obrigkeitsschrift selbst als deren 
Hauptquelle. Sie kann in der Abfolge ihrer drei Teile nicht anders als mit 
Althaus so interpretiert werden, dass es der einheitliche Liebeswille Got- 
tes ist, der sich in den beiden Reichen bzw. Regimenten nur jeweils unter- 
schiedlich äußert. Zwar bezeichnet Luther den zweiten, von nicht weni- 
gen Dualismen geprägten Teil als »heubtstück«47, doch wird dieser eben 
eingerahmt von den Teilen 1 und 3, die die hinter der Obrigkeit stehende 
göttliche Einsetzung und den darin sich ausdrückenden Liebeswillen 
Gottes herausstellen. So sehr Luther von der Realität des Teufels und des 
Reichs des Bösen überzeugt war, so zutreffend es ist, ihn mit Oberman als 
»Mensch zwischen Gott und Teufel« zu bezeichnen48, so sehr vertraute er 
im Letzten auf den einen gnädigen Gott, der alle Dinge in Händen hält. 
Anders als Augustin war Luther in seiner Jugend eben kein Manichäer, 
sondern von der Mystik eines Tauler und ihrem umfassenden Gottesbe- 
griff beeinflusst.

Als Fazit ergibt sich: Althaus scheint mir den Grundsinn der Zwei-Rei- 
che- bzw. -Regimente-Lehre Luthers erfasst zu haben, während ihn Heckei 
verfehlt. Nicht die von einem fundamentalen Gegensatz ausgehenden 
Aussagen Luthers machen den »Grundsinn« seiner Ethik des Politischen 
aus, sondern die, die die Tätigkeit des einen Gottes in zwei unterschiedli- 
chen Weisen hervorheben. Da die Rede von den beiden Reichen zu stark 
dualistisch konnotiert ist, werde ich im folgenden stets von der Zwei-Re- 
gimente-Lehre Luthers sprechen, »Regiment« mit Heinrich Bomkamm 
verstanden als »Regierweise« Gottes49. Dadurch wird zugleich einer Be- 
schränkung des dahinter stehenden Gedankens auf nur den politischen Be- 
reich gewehrt und der Zusammenhang mit Luthers gesamter Theologie 
und dem sie leitenden Gedanken eines Heiishandelns Gottes in den zwei 
Weisen von Gesetz und Evangelium gewahrt.

2. Methodische Folgerungen für die Auslegung 
der Zwei-Regimente-Lehre

Aus dem Streit zwischen Althaus und Heckei lassen sich wichtige Ein- 
sichten auch für den heutigen Umgang mit Luthers Lehre gewinnen.

47 WA II; 2 6 1 ,2 7 .

48 Vgl. Heiko A. Oberman, Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel, 1982.
49 Vgl. Heinrich Bomkamm, Luthers Lehre von den zwei Reichen im Zusammen-

hang seiner Theologie (1958), 31969.
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Zunächst eiıne orderung, ın der sich beide prinzipiell ein1g sind Luthers
111055 1m Kontext sSe1INESs Denkens gelesen werden>“. Col

1NsOons und Hötftes Interpretationen sind Beispiele für das, w 145 passıert,
wWeNnn dieser hermeneutische Grundsatz nicht befolgt wird. Be1 Collinson
bleibt völlig unberücksichtigt, W1e AUS Luthers Rechttfertigungslehre her.:
2US das schlichte 1un 1m weltlichen »„AÄAmt« ın seıner Befreiung VO  - €e115-
anstrengungen gerade gewürdigt und nicht etiwa dem Teutfel anheim PCHC-
ben wird>!. Höffe kommt der Sache ZWääarlr näher, etwa mıt der wichtigen
Unterscheidung VO  — Luthers Lehre selbst und den spateren »Verquickun-
g}  «  / übersieht aber ebenfalls den bei Luther gegenwärtigen Einheitshori-
ZONT

wel welıltere Punkte ergeben sich, wWelnn WI1Tr uns der rage zuwenden, ın
welchen hermeneutischen Unzulänglichkeiten die Missdeutung Luthers
uUurCc Heckel egründet ist Ich lasse €e1 beiseite, daß Heckel 1U  - E1
©5 gCeSAagtTt schon bei der Interpretation der Einzelbelege manch UNVCI-

ständliche Entscheidung trifft>?. Die Notwendigkeit eıner philologisch
akten Interpretation braucht 20UM eigens hervorgehoben werden. Ver-
führerischer 1st die Gefahr, eınen interpretierenden utor stark VO  -

seınen geistesgeschichtlichen Vor: aussetzungen und wenlg Vo  - dem her
deuten, w 4s CT gegenüber diesen Voraussetzungen gerade Neuem

bringt. enau dies passıer aber ın Heckels Luther-Deutung, Wenll CT Lu-
ther WAar Vo Spätmittelalter entschieden abhebt, ih Aaiur aber 5(

näher Augustin und dessen Zwei-Reiche-Schema rückt Man ann
5(} [iese Forderung hat bereits Franz Lau aufgestellt und sich eıgen gemacht.

Franz Lau, „Außerliche Ordnung« und „Weltlic| Ding« 1n Luthers Theologie,
1933 12), »„Unsere Untersuchung sucht das ‚theologische Problem: auf-
zuhellen und sucht den Zusammenhang VOoO.  — L.S Aussagen über die ÖOrdnungen:
ın L.sS Theologie aufzuweisen; denn die Abstraktion davon scheint die Ursache
des merkwürdigen Bildes se1IN, das die Luther-Forschung in bezug auf die he.:
zeichneten Punkte bietet.«

] 1J)ass VOo  - historischer bzw philosophischer eıite diesen Gedanken durch-
AUS ertassen kann, zeıg Charles Taylor: Er arbeitet iın seinem Buch „Quellen des
Selbst«, 1094, 1996, bündig heraus, W1€ die reformatorische „Lehre VOo  — der
Priesterschaft aller Gläubigen« E1 OI 85} 1ne pOsıtıve Einstellung den Din-
BCHN der Welt, ıne »„»Bejahung des gewöhnlichen Lebens« (a.a.0., 3/71; 386], 1MM-
pliziert un! damıit sowohl alte jüdisch-christliche Gedanken autfnimmt als uch
wegweisend für die Entwicklung der Neuzeıit wird
Eın Beispiel: Heckel gibt eiınerseits freimütig c 4SS Luther die Kirche a1ls »C OL -

DUS permiıxXtum « angesehen habe (vgl. Heckel, rrgarten s Anm 81, 33 )I sucht
ber andererseits AQus Luther belegen, dass diese Auffassung falsch SE1 (vgl
ders., Kirche un Kirchenrecht nach der Zwei-Reiche-Lehre 1962|]; 11 ders., Lex
s Anm. 54-408, 365f]
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Zunächst eine Forderung, in der sich beide prinzipiell einig sind: Luthers 
Ethik muss im Kontext seines gesamten Denkens gelesen werden50. Col- 
linsons und Höffes Interpretationen sind Beispiele für das, was passiert, 
wenn dieser hermeneutische Grundsatz nicht befolgt wird. Bei Collinson 
bleibt völlig unberücksichtigt, wie aus Luthers Rechtfertigungslehre her- 
aus das schlichte Tun im weltlichen »Amt« in seiner Befreiung von Heils- 
anstrengungen gerade gewürdigt und nicht etwa dem Teufel anheim gege- 
ben wird51. Höffe kommt der Sache zwar näher, etwa mit der wichtigen 
Unterscheidung von Luthers Lehre selbst und den späteren »Verquickun- 
gen«, übersieht aber ebenfalls den bei Luther gegenwärtigen Einheitshori- 
zont.

Zwei weitere Punkte ergeben sich, wenn wir uns der Frage zuwenden, in 
welchen hermeneutischen Unzulänglichkeiten die Missdeutung Luthers 
durch Heckei begründet ist. Ich lasse dabei beiseite, daß Heckei -  nun sei 
es gesagt -  schon bei der Interpretation der Einzelbelege manch unver- 
ständliche Entscheidung trifft52. Die Notwendigkeit einer philologisch ex- 
akten Interpretation braucht kaum eigens hervorgehoben zu werden. Ver- 
führerischer ist die Gefahr, einen zu interpretierenden Autor zu stark von 
seinen geistesgeschichtlichen Voraussetzungen und zu wenig von dem her 
zu deuten, was er gegenüber diesen Voraussetzungen gerade an Neuem 
bringt. Genau dies passiert aber in Heckeis Luther-Deutung, wenn er Lu- 
ther zwar vom Spätmittelalter entschieden abhebt, ihn dafür aber um so 
näher an Augustin und dessen Zwei-Reiche-Schema rückt. Man kann

50 Diese Forderung hat bereits Franz Lau aufgestellt und sich zu eigen gemacht. Vgl. 
Franz Lau, »Äußerliche Ordnung« und »Weltlich Ding« in Luthers Theologie, 
1933 (SSTh12), 5: »Unsere Untersuchung sucht das »theologische Problem« auf- 
zuhellen und sucht den Zusammenhang von L.s Aussagen über »die Ordnungen« 
in L.s Theologie aufzuweisen; denn die Abstraktion davon scheint die Ursache 
des merkwürdigen Bildes zu sein, das die Luther-Forschung in bezug auf die he- 
zeichneten Punkte bietet.«

51 Dass man von historischer bzw. philosophischer Seite diesen Gedanken durch- 
aus erfassen kann, zeigt Charles Taylor: Er arbeitet in seinem Buch »Quellen des 
Selbst«, 1994, TB 1996, bündig heraus, wie die reformatorische »Lehre von der 
Priesterschaft aller Gläubigen« (a. a. O., 385 ) eine positive Einstellung zu den Din- 
gen der Welt, eine »Bejahung des gewöhnlichen Lebens« (a.a.O., 371; 386), im- 
pliziert und damit sowohl alte jüdisch-christliche Gedanken aufnimmt als auch 
wegweisend für die Entwicklung der Neuzeit wird.

52 Ein Beispiel: Heckei gibt einerseits freimütig zu, dass Luther die Kirche als »cor- 
pus permixtum« angesehen habe (vgl. Heckei, Irrgarten [s. o. Anm. 8], 335), sucht 
aber andererseits aus Luther zu belegen, dass diese Auffassung falsch sei (vgl. 
ders., Kirche und Kirchenrecht nach der Zwei-Reiche-Lehre [1962]; in: ders., Lex 
[s.o. A nm .8], 354-408, 365!).
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Heckel und seınen modernen Nachfolgern eınen methodischen Hınwels
Franz Laus entgegenhalten. Lau 1sSt eın unverdächtiger euge, weil Se1Nn für
die Deutung VO  a Luthers klassisches Werk „»Außerliche Ordnung:
und ‚Weltlich Dıing: ın Luthers Theologie« ZWanZzıg re VOT Heckels
„Lex charitatıs« erschienen 1st Es klingt verblüffend vorausschauend,
wWenNnn Lau dort schreibt: »„Für den Historiker ann C cehr reizvoll se1n, VON

dem Zweireicheschema auszugehen und untersuchen, weiche Gestalt
C bei aNSCHOININ hat (eventuell auch, hber welche Zwischenstadien
hinwegl]. ber da, CS sich eine sachliche Interpretation des TteE-
matischen TODLIemMs der rdnungen handelt, i1st cdas Schema VOINl den wel
Reichen eın möglicher Ausgangspunkt. 1nNne Begrifflichkeit, die nıicht
VOII1 der Grundintention her gebildet, sondern vorgegeben 1st, annn nicht
direkt 1ns Zentrum der aC führen«> ES gilt also, Luther AUS sich selbst
heraus und nıcht u55 eventuellen Vorläutern verstehen. LDas gleiche gilt
natürlich 2uch für eventuelle Nachtfolger. e Wirkungsgeschichte eıner
Lehre ist tür das Verständnis dieser selhbst wichtig, sotern S1€e auf Dosıtıve
oder negatıve Fortbildungsmöglichkeiten hinwelst, die ın iıhr bereits
gelegt Sind. Der chluss VO Späteren auft das Frühere sollte aber behut
AT erfolgen und etwalge Umuinterpretationen berücksichtigen. Für Lu-
thers Zwei-Regimente-Lehreedies VOT allem S1e kann nıcht pauschal
tür ihre Instrumentalisierung eltens einıger egenten VO  a lutherischen
Duodezfürsten his ZU Drıitten e1lIC. verantwortlich gemacht werden.
Wohl aber gilt ach möglichen Eintallstoren fragen, die S1€e solcher
Indienstnahme bietet.

Ist Aaus Warnung VOT em die Historiker gerichtet, besteht für
den heutigen Ethiker, der Luther herangeht, iıne andere Getahr die
nämlich, in Luther moderne TODIleme hineinzulesen un!: ıh: stark

die eigene 1C der ınge anzunähern. uch hier, z diesem dritten
Punkt, bildet Heckels Luther-Deutung eın gutes Anschauungsmaterial.
LDenn wWwWenn 1iNnNan „Lex charitatis« und andere Schriften Heckels AUS der
gleichen eıt liest, dann wiırd das zeitgenössische Interesse Heckels deut-
iıch Es geht ıhm eıne Erneuerung des Kirchenrechts als dezıdiert
geistliches Recht>+ Im Hintergrund VOoO  . „Lex charitatis« steht der Wider-

Lau, Ordnung IS Anm 5o],
Vgl Heckel, Lex Anm 8 F L als der unbefriedigende SCTISUS COMMUNIS
die These angeführt wird Alles Recht ıst weltlich«. Demgegenüber möchte
Heckel „dem Kapitel ‚Retormation un Recht: endlich seinen wahren gelistigen
Mittelpunkt | geben. Er heißt IeX spiritualis« (a.a.O., 17) Die Folgerung:
„Durch die Begründung auf die lex charitatis spiritualis unterscheidet sich das
menschliche Kirchenrecht oder, wI1Ie Luther SagtT, ‚die Ordnung christlicher (,e-

12

Heckei und seinen modernen Nachfolgern einen methodischen Hinweis 
Franz Laus entgegenhalten. Lau ist ein unverdächtiger Zeuge, weil sein für 
die Deutung von Luthers Ethik klassisches Werk »»Äußerliche Ordnung« 
und »Weltlich Ding« in Luthers Theologie«« zwanzig Jahre vor Heckeis 
»»Lex charitatis«« erschienen ist. Es klingt verblüffend vorausschauend, 
wenn Lau dort schreibt: »Für den Historiker kann es sehr reizvoll sein, von 
dem Zweireicheschema auszugehen und zu untersuchen, welche Gestalt 
es bei L. angenommen hat (eventuell auch, über welche Zwischenstadien 
hinweg). Aber da, wo es sich um eine sachliche Interpretation des syste- 
matischen Problems der Ordnungen handelt, ist das Schema von den zwei 
Reichen kein möglicher Ausgangspunkt. Eine Begrifflichkeit, die nicht 
von der Grundintention her gebildet, sondern vorgegeben ist, kann nicht 
direkt ins Zentrum der Sache führen««53. Es gilt also, Luther aus sich selbst 
heraus und nicht aus eventuellen Vorläufern zu verstehen. Das gleiche gilt 
natürlich auch für eventuelle Nachfolger. Die Wirkungsgeschichte einer 
Lehre ist für das Verständnis dieser selbst wichtig, sofern sie auf -  positive 
oder negative -  Fortbildungsmöglichkeiten hinweist, die in ihr bereits an- 
gelegt sind. Der Schluss vom Späteren auf das Frühere sollte aber behüt- 
sam erfolgen und etwaige Uminterpretationen berücksichtigen. Für Lu- 
thers Zwei-Regimente-Lehre heißt dies vor allem: Sie kann nicht pauschal 
für ihre Instrumentalisierung seitens einiger Regenten -  von lutherischen 
Duodezfürsten bis zum Dritten Reich -  verantwortlich gemacht werden. 
Wohl aber gilt es nach möglichen Einfallstoren zu fragen, die sie solcher 
Indienstnahme bietet.

Ist Laus Warnung vor allem an die Historiker gerichtet, so besteht für 
den heutigen Ethiker, der an Luther herangeht, eine andere Gefahr: die 
nämlich, in Luther moderne Probleme hineinzulesen und ihn so zu stark 
an die eigene Sicht der Dinge anzunähem. Auch hier, an diesem dritten 
Punkt, bildet Heckeis Luther-Deutung ein gutes Anschauungsmaterial. 
Denn wenn man »Lex charitatis«« und andere Schriften Heckeis aus der 
gleichen Zeit liest, dann wird das zeitgenössische Interesse Heckeis deut- 
lieh: Es geht ihm um eine Erneuerung des Kirchenrechts als dezidiert 
geistliches Recht54. Im Hintergrund von »Lex charitatis«« steht der Wider­

53 Lau, Ordnung (s. o. Anm. 50), 11.
54 Vgl. Heckei, Lex (s.o. Anm. 8), 11, wo als der unbefriedigende sensus communis 

die These angeführt wird: »Alles Recht ist weltlich«. Demgegenüber möchte 
Heckei »»dem Kapitel »Reformation und Recht« endlich seinen wahren geistigen 
Mittelpunkt [...] geben. Er heißt lex spiritualis« (a.a.O., 17). Die Folgerung: 
»Durch die Begründung auf die lex charitatis spiritualis unterscheidet sich das 
menschliche Kirchenrecht oder, wie Luther sagt, »die Ordnung christlicher Ge-
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spruch dreiı Auffassungen VoNn Kirchenrecht, die VO  a Heckel alle:
Sarmntft als Anheimgabe oder Dassung des Kirchenrechts das weltliche
Recht verstanden werden: die 1M Luthertum verbreitete Auffassung VO  —

der rechtssetzenden Gewalt der weltlichen Obrigkeit auch auf dem Gebiet
des Kirchenrechts>”, die römisch-katholisch: 1C. des Kirchenrechts als
ın den kirchlichen Rechtscodices positivilertes göttliches Recht>® und
schließlich die ese Rudolph ohms, das Kirchenrecht stehe nämlich

sei1nes durch und durch weltlichen Charakters mıiıt dem esen
der Kirche 1m Widerpruch>‘. Der Gedanke, all diesen Auffassungen BC-
genüber habe Luther das L11UX scheinbare hölzerne Eısen eines geistlichen
Kirchenrechts vertreten, leitet Heckels Luther-Interpretation w1e sich
zeigte 1n eıne alsche ichtung.

Inha  IC Folgerungen mıt hbesonderem eZug auf Althaus

„Luther AUS dem Grundsinn SC1INeETr Wirklichkeitssicht heraus ıinterpretle-
C.  «  f »ihm selbst mehr als seinen Vorgängern und Nachtfolgern das Wort
geben«, »„Vorsicht auf die eıgenen erkenntnisleitenden Interessen« mıt
diesen drei methodischen Warnungen 17 Hinterkopf möchte ich 11  — ach
dem Erkenntnisgewinn der oben angestellten grundlegenden Überlegun-
CIl für das Verständnis des Inhalts VO:  - Luthers Lehre iragen. DIie oben
ausgesprochene Zustimmung thaus 1mMmM Grundsätzlichen impliziert
nicht, dass alle se1Ne konkreten ethischen Posıtionen VOL M1r geteilt WUTr -
den kinıge VO  - ihnen können vielmehr auf der 4S1S des (‚esagten eiNner
immaAaNnenten ıt1ı unterzogen werden. Althaus des Politischen
gilt der kritischen achwelt als Musterbeispiel konservativer, obrigkeits-
höriger lutherischer 1es5es rte wird SCIN mıiıt seINEM Verhalten
1n der ersten eıt des irchenkampfs, namentlich selner Beteiligung

me1ne:«, ‚der Kirchen Ordnung: VO  — allem andern irdischen Recht Es gibt Iso nach
Luther ein 1uUs utrumque, eın kirchliches und eın weltliches Recht« (Heckel, Kirche
un: Kirchenrecht s Anm 52], 377). Quod Tat demonstrandum!
55 Vgl Heckel, Marsilius S Anm 20)}, 109f, auf entsprechende kirchenrechtli-

che Eingriffe VO  — lutherischen Landesherrn schon in den er Jahren des 16 Jahr;
hunderts hingewiesen un: diese Entwicklung als Sieg der „Gedanken des Marsı-
lius über das Amt der Obrigkeit in Kirchensachen« a.a.O., 109 gedeutet ırd.
Vgl Heckel, Lex s Anm 8}, 291{: Um 1600 se1 N die Stelle des dualistischen
Rechtsbe:  is Luthers eın monistischer, ganz VON der hilosophischen Rechts-
lehre geprägter
Vgl Heckel, Kıirche und Kirchenrecht (S. 0, Anm. 52), 1094

5 / Heckel, Lex S Anm 8 J
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spruch gegen drei Auffassungen von Kirchenrecht, die von Heckei alle- 
samt als Anheimgabe oder Anpassung des Kirchenrechts an das weltliche 
Recht verstanden werden: die im Luthertum verbreitete Auffassung von 
der rechtssetzenden Gewalt der weltlichen Obrigkeit auch auf dem Gebiet 
des Kirchenrechts55, die römisch-katholische Sicht des Kirchenrechts als 
in den kirchlichen Rechtscodices positiviertes göttliches Recht56 und 
schließlich die These Rudolph Sohms, das Kirchenrecht stehe -  nämlich 
wegen seines durch und durch weltlichen Charakters -  mit dem Wesen 
der Kirche im Widerpruch57. Der Gedanke, all diesen Auffassungen ge- 
genüber habe Luther das nur scheinbare hölzerne Eisen eines geistlichen 
Kirchenrechts vertreten, leitet Heckeis Luther-Interpretation -  wie sich 
zeigte -  in eine falsche Richtung.

3. Inhaltliche Folgerungen mit besonderem Bezug auf Althaus’ Ethik

»Luther aus dem Grundsinn seiner Wirklichkeitssicht heraus interpretie- 
ren«, »ihm selbst mehr als seinen Vorgängern und Nachfolgern das Wort 
geben«, »Vorsicht auf die eigenen erkenntnisleitenden Interessen« -  mit 
diesen drei methodischen Warnungen im Hinterkopf möchte ich nun nach 
dem Erkenntnisgewinn der oben angestellten grundlegenden Überlegun- 
gen für das Verständnis des Inhalts von Luthers Lehre fragen. Die oben 
ausgesprochene Zustimmung zu Althaus im Grundsätzlichen impliziert 
nicht, dass alle seine konkreten ethischen Positionen von mir geteilt wür- 
den. Einige von ihnen können vielmehr auf der Basis des Gesagten einer 
immanenten Kritik unterzogen werden. Althaus' Ethik des Politischen 
gilt der kritischen Nachwelt als Musterbeispiel konservativer, obrigkeits- 
höriger lutherischer Ethik. Dieses Urteil wird gern mit seinem Verhalten 
in der ersten Zeit des Kirchenkampfs, namentlich seiner Beteiligung am

m eine‘, »der Kirchen Ordnung* von allem ändern irdischen Recht. Es gibt also nach 
Luther ein ius utrumque, ein kirchliches und ein weltliches Recht« (Heckei, Kirche 
und Kirchenrecht [s. o. Anm. 52], 377). Quod erat demonstrandum!
55 Vgl. Heckei, Marsilius (s. o. Anm. 20), 109!, wo auf entsprechende kirchenrechtli- 

che Eingriffe von lutherischen Landesherm schon in den 60er Jahren des 16. Jahr- 
hunderts hingewiesen und diese Entwicklung als Sieg der »Gedanken des Marsi- 
lius über das Amt der Obrigkeit in Kirchensachen« (a.a.O., 109.) gedeutet wird. 
Vgl. Heckei, Lex (s. o. Anm. 8), 29if: Um 1600 sei an die Stelle des dualistischen 
Rechtsbegriffs Luthers ein monistischer, ganz von der philosophischen Rechts- 
lehre geprägter getreten.

56 Vgl. Heckei, Kirche und Kirchenrecht (s. o. Anm. 52), 394.
57 Vgl. Heckei, Lex (s. o. Anm. 8), 7.
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die ATMEeT Theologische Erklärung gerichteten »  SDachAer Rat-
schlag« egründet. Legt 111A7 freilich die einschlägigen Veröffentlichungen
AUS den 5 Jahren zwischen 1916 und thaus Tod zugrunde, 1110855 das
Urteil differenzierter austallen

Klaus cholder hat gezeligt, w1e bereits während des Ersten Weltkriegs
bei Althaus der Gedanke der Bindung der Sozialethik An den Volksgedan-
ken etarke Bedeutung erhielt, die dann 1m Lauf der Weıiımarer eıt och
7zunahm >® CNOlder hat dieser Stelle Althaus ec neben Emanuel
Hırsch gestellt und die Problematik dieses edankens hervorgehoben.
Wenn Ccholder allerdings den »Grundirrtum dieser Form der politischen
Theologie« schon dariın sieht, dass die Gemeinschaftt den Einzelnen über-
geordnet wird>”, 1st dies dahingehend korrigieren, dass miıt der eto-
NUuNg des Gemeinschaftsgedankens sich der Boden des theologisc
zeptablen och nıicht verlassen wird. DIies geschieht CIST, dem » V()lk«
und anderen »Natürlichen Ordnungen« göttliche Weihe, Ja Otftenbarungs-
charakter beigemessen wird, w1€e C bei Althaus ın der iraglichen eıt
7zweitellos der Fall 1st und geradezu definitorisch 1m »  SDacher RKat-
schlag« ausgesprochen wird: » [ J)as esetz, ‚nämlıch der unwandelbare

Ottes«: begegnet uINls in der Gesamtwirklichkeit I15CIC5S5 Le-
bens, w1e 61e UurCcC die Offenbarung Ottes 1ns Licht gESCIZL wird. ES

verpflichtet uns aut die natürlichen Ordnungen, denen WI1r unterwor-
ten sind, wW1€e Familie, Volk, asse (d Blutzusammenhang])«** Verbun-

5 Vgl Klaus Scholder, Die Kirchen unı das Dritte Reich Vorgeschichte und
e1t der IUlusionen 1918-1934, 197/77, 125%; 140-—142

59 Vgl a.a.0., 141 »„1Iıe zentrale theologische Aussage, die diese Forderungen
die Kirche tragen soilte und zugleich das proton pseudos, der CGirundirrtum die:
SCT Form der politischen Theologie autete) .Ott will nicht IT die Einzel-
NeN heiligen, sondern u die Familien unı Völker als Ganzheiten ringen. LDie
Völker als JT} haben ihren Beruf ın der Gottesgeschichte.« Im Kontext geht

Althaus’ ede auf dem Königsberger Kirchentag VoNn 1927/ Z Thema »„Kır-
che un Volkstume«. Vgl schon die Kritik O,., 126 (»Und da dem Anspruch der
Gemeinschaft auf den Einzelnen grundsätzlich eın höherer sittlicher Wert beige-
TILESSEN wurde als dem Anspruch des Einzelnen auf sich selbst, bedeutete 1€8
tatsächlich das Ende des lıberalen Individualismus. «] SOWI1E den eh  A 1 krnitischer
Absicht zitierten Satz Althaus’ VON 1919 »„[Jas olk ist VOT dem Einzelnen da,
zeitlich und wesentlich.«
Der „Ansbacher Ratschlag« Barmer »„Theologischen Erklärung«; 11 Dıie Be-
kenntnisse un!: grundsätzlichen Außerungen ZUX Kirchenfrage. Das Jahr
1934 (rEeS.U. eingel. urt Dietrich Schmidt, 1935, 102-—-104 (Wiederabdruck:
Die Ambivalenz S. 0 Anm.25|1, 55-57). ıta: 103 bzw 6
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gegen die Barmer Theologische Erklärung gerichteten »Ansbacher Rat- 
schlag« begründet. Legt man freilich die einschlägigen Veröffentlichungen 
aus den 50 Jahren zwischen 1916 und Althaus׳ Tod zugrunde, so muss das 
Urteil differenzierter ausfallen.

Klaus Scholder hat gezeigt, wie bereits während des Ersten Weltkriegs 
bei Althaus der Gedanke der Bindung der Sozialethik an den Volksgedan- 
ken starke Bedeutung erhielt, die dann im Lauf der Weimarer Zeit noch 
zunahm58. Scholder hat an dieser Stelle Althaus zu Recht neben Emanuel 
Hirsch gestellt und die Problematik dieses Gedankens hervorgehoben. 
Wenn Scholder allerdings den »Grundirrtum dieser Form der politischen 
Theologie« schon darin sieht, dass die Gemeinschaft den Einzelnen über- 
geordnet wird59, so ist dies dahingehend zu korrigieren, dass mit der Beto- 
nung des Gemeinschaftsgedankens an sich der Boden des theologisch Ak- 
zeptablen noch nicht verlassen wird. Dies geschieht erst, wo dem »Volk« 
und anderen »natürlichen Ordnungen« göttliche Weihe, ja Offenbarungs- 
charakter beigemessen wird, wie es bei Althaus in der fraglichen Zeit 
zweifellos der Fall ist und geradezu definitorisch im »Ansbacher Rat- 
schlag« ausgesprochen wird: »Das Gesetz, »nämlich der unwandelbare 
Wille Gottes« [...], begegnet uns in der Gesamtwirklichkeit unseres Le- 
bens, wie sie durch die Offenbarung Gottes ins Licht gesetzt wird. [...] Es 
[...] verpflichtet uns auf die natürlichen Ordnungen, denen wir unterwor- 
fen sind, wie Familie, Volk, Rasse (d.h. Blutzusammenhang)«60. Verbun­

58 Vgl. Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1: Vorgeschichte und 
Zeit der Illusionen 1918-1934, 1977, 125!; 140-142.

59 Vgl. a.a.O., 141: »Die zentrale theologische Aussage, die diese Forderungen an 
die Kirche tragen sollte -  und zugleich das proton pseudos, der Grundirrtum die- 
ser Form der politischen Theologie -  lautete: [...] Gott w ill nicht nur die Einzel- 
nen heiligen, sondern um die Familien und Völker als Ganzheiten ringen. Die 
Völker als ganze haben ihren Beruf in der Gottesgeschichte.« Im Kontext geht es 
um Althaus' Rede auf dem Königsberger Kirchentag von 1927 zum Thema »Kir- 
che und Volkstum«. Vgl. schon die Kritik a. a. O., 126 ( »Und da dem Anspruch der 
Gemeinschaft auf den Einzelnen grundsätzlich ein höherer sittlicher Wert beige- 
messen wurde als dem Anspruch des Einzelnen auf sich selbst, bedeutete dies 
tatsächlich das Ende des liberalen Individualismus.«) sowie den ebd. in kritischer 
Absicht zitierten Satz Althaus' von 1919: »Das Volk ist vor dem Einzelnen da, 
zeitlich und wesentlich.«

60 Der »Ansbacher Ratschlag« zur Barmer »Theologischen Erklärung«; in: Die Be- 
kenntnisse und grundsätzlichen Äußerungen zur Kirchenfrage. Bd. 2: Das Jahr 
1934. Ges.u. eingel. v. Kurt Dietrich Schmidt, 1935, 102-104 (Wiederabdruck: 
Die Ambivalenz [s.o. Anm. 25], 55-57). Zitat: 103 bzw. 56.
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den miit dem 7zweıten edanken, dass die Ausgestaltung“ dieses göttlichen
„CreSsSEetzEeSs« historisch wandelbar ınd 1n konkreter Zuspitzung erfolgt, wWAal

der Weg ZUT theologischen Legıtiımation des NS-Führerstaats damıt geeb-
Net der Ottes binde » auch den bestimmten historischen
Augenblick der Famıilie, des Volkes, der Rasse, einen bestimmten
Moment ihrer Geschichte In dieser Erkenntnis danken WI1r als glau-
en! Christen Clott dem Herrn, CT unNnNseTeM Volk ın seiıner Not den
Führer als ‚frommen und erherrn: geschenkt hat und ın der
tionalsozialistischen Staatsordnung » Regiment:, eın egıment mıiıt
‚Zuch: und Ehre:« bereiten will«62.

Gerade dieser zweıte Gedanke zeigt 1U aber, das Etikett „konser-
VatıV« Ooder „antimodernistisch «° für diese Theologie nicht ohne weıteres
AdUZCINCSSCIL ist Nicht der Wunsch ach Festhalten Bestehenden, S0(I1-

dern ıne Art VO  - politischer Akkomodationstheorie des Wortes ottes,
die gerade der veränderten Wirklichkeit des Heute Ottenbarungscharakter
zuschreibt, steht 1 Hintergrund®*. Bibel, Retormatoren und Bekenntnis-
schritten werden VO  — thaus och 1936 „der Wirklichkeit, die (‚Ott auch
ın der politischen Weit ımmer 11C  wr und konkret bereitet«, untergeordnet®>.

Vgl Paul Althaus, Zum gegenwaärtigen lutherischen Staatsverständnis; ( Die
Kirche un!: das Staatsproblem in der (‚egenwart (1934)*, 10735 Kirche un! Welt
Studien un! Dokumente. Hg Vo  - der Forschungsabteilung des Oekumenischen
ates für Praktisches Christentum 3} 6‘9/ (hier bezogen auf das Verhältnis
V  — Kırche un: Staat!: „Welche (jestalt die nöt1ige Abgrenzung un:! Verbindung
der beiden Ordnungen annımmt, 1St VON der besonderen geschichtlichen Lage ab
hängig. Das gesunde Verhältnis ist ın der Geschichte ımmer LICU aufgege-
ben I<

672 „Ansbacher Ratschlag« (S. 0 Anm 60l/ 103/56.
Vgl Christoftfer Frey/Peter Dabrock/Stephanie Knautf, Repetitorium der Ethik für
Studierende der Theologie, 097,
Vgl uch Althaus, Drittes Reich und Reich Gottes, 193%3, zıit Scholder, Kırchen
S Anm 58), 130 »„Jeder eıt 1St das ine ewige Evangelium verkündigen.
ber jeder eıt 1st wieder anders verkündigen, als Antwort auft ihre beson-
ere rage Wır sind heute durch un: durch eın politisches Geschlecht.«

65 Vgl Paul Althaus, Obrigkeit und Führertum, 1936, 6{ »„Der Wandel der evangeli-
schen Lehre VO Staate ist begründet in dem Wandel der politischen Welt selbst.
FSs gibt nicht ‚den« aat, sondern 1Ur ganz bestimmte, immer neEUEC Staatswirk-
liıchkeit. Daher kann uch keine zeitlose christliche Lehre VO Staate g -
ben {Iie theologische hat vielmehr die Aufgabe, 1n der jeweils ganz 8  1

politischen Wirklichkeit ihrer Gegenwart der Erkenntnis des Willens (xOttes rAN

dienen. Paulus, Luther, NSCIC Bekenntnisschritten geben nicht ‚die« christliche
Lehre VO. Staate, sondern die Weisung für den konkreten aat, mıt dem ihre
Hörer und Leser ihrer eıt un haben. ESs waäre daher eın Mißbrauch des

I130

den mit dem zweiten Gedanken, dass die Ausgestaltung61 dieses göttlichen 
»Gesetzes« historisch wandelbar und in konkreter Zuspitzung erfolgt, war 
der Weg zur theologischen Legitimation des NS-Führerstaats damit geeb- 
net: der Wille Gottes binde »uns auch an den bestimmten historischen 
Augenblick der Familie, des Volkes, der Rasse, d. h. an einen bestimmten 
Moment ihrer Geschichte. [...] In dieser Erkenntnis danken wir als glau- 
bende Christen Gott dem Herrn, daß er unserem Volk in seiner Not den 
Führer als »frommen und getreuen Oberherrn« geschenkt hat und in der na־ 
tionalsozialistischen Staatsordnung »gut Regiment«, ein Regiment mit 
»Zucht und Ehre« bereiten will««62.

Gerade dieser zweite Gedanke zeigt nun aber, daß das Etikett »konser- 
vativ« oder »antimodemistisch««63 für diese Theologie nicht ohne weiteres 
angemessen ist. Nicht der Wunsch nach Festhalten am Bestehenden, son- 
dem eine Art von politischer Akkomodationstheorie des Wortes Gottes, 
die gerade der veränderten Wirklichkeit des Heute Offenbarungscharakter 
zuschreibt, steht im Hintergrund64. Bibel, Reformatoren und Bekenntnis- 
Schriften werden von Althaus noch 1936 »der Wirklichkeit, die Gott auch 
in der politischen Welt immer neu und konkret bereitet«, untergeordnet65.

61 Vgl. Paul Althaus, Zum gegenwärtigen lutherischen Staats Verständnis; in: Die 
Kirche und das Staatsproblem in der Gegenwart (1934)2, 1935 (Kirche und Welt. 
Studien und Dokumente. Hg. von der Forschungsabteilung des Oekumenischen 
Rates für Praktisches Christentum Bd. 3), 6-9, 9 (hier bezogen auf das Verhältnis 
von Kirche und Staat): »Welche G estalt die nötige Abgrenzung und Verbindung 
der beiden Ordnungen annimmt, ist von der besonderen geschichtlichen Lage ab- 
hängig. [...] Das gesunde Verhältnis ist in der Geschichte immer neu aufgege- 
ben.«

62 »Ansbacher Ratschlag« (s.o. Anm. 60), 103/56.
63 Vgl. Christofer Frey/Peter Dabrock/Stephanie Knauf, Repetitorium der Ethik für 

Studierende der Theologie, 31997, 172 f.
64 Vgl. auch Althaus, Drittes Reich und Reich Gottes, 1933, zit. Scholder, Kirchen 

(s.o. A nm .58), 130: »Jeder Zeit ist das eine ewige Evangelium zu verkündigen. 
Aber jeder Zeit ist es wieder anders zu verkündigen, als Antwort auf ihre beson- 
dere Frage. [...] Wir sind heute durch und durch ein politisches Geschlecht.«

65 Vgl. Paul Althaus, Obrigkeit und Führertum, 1936, 6f: »Der Wandel der evangeli- 
sehen Lehre vom Staate ist begründet in dem Wandel der politischen Welt selbst. 
Es gibt nicht »den« Staat, sondern nur ganz bestimmte, immer neue Staatswirk- 
lichkeit. [...] Daher kann es auch keine zeitlose christliche Lehre vom Staate ge- 
ben. Die theologische Ethik hat vielmehr die Aufgabe, in der jeweils ganz neuen 
politischen Wirklichkeit ihrer Gegenwart der Erkenntnis des Willens Gottes zu 
dienen. Paulus, Luther, unsere Bekenntnisschriften geben nicht »die« christliche 
Lehre vom Staate, sondern die Weisung für den konkreten Staat, mit dem ihre 
Hörer und Leser zu ihrer Zeit zu tun haben. [...] Es wäre daher ein Mißbrauch des
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Dem entspricht CS, W CI ın Se1Nner »Theologie der Ordnungen« AUS der
gleichen eıt den dynamischen Charakter der Ordnungen hervorheht®.
Und die „heute« besonders verpflichtende Ordnung 1st eben das Volk, dem
Al angehört®/ [Djas 1st als bewulßfite Erkenntnis eine Junge Wahrheit«©®$
Die Theologie des Politischen, w1e S1e thaus ın den 201 und 30CI Jahren
vertreten hat, 111 siıch eiınen bewusst modernen, »Jungen « strich g -
ben Scholders Bezeichnung als »politische Theologie«® die siıcher nicht
unbewusst die diesem amen bekannte Theologie der Revolution
der 600er und 7OCI re anklingen lässt ıst daher ebenso aAaNSCINCSSECI w1ıe
der Hınwels Karl Barths auf die unterschwellige Verbindung Neupro-
testantısmus und dessen dezidiert aktualisierendem Offenbarungsver-
ständnis, wWw1e 616e Barth der nationalistischen Theologie der 30CI
IC attestiert hat/9 Trst ın zweiıter Linıe indem eben das Zeitgemäfßse
Neuen Jestamentes, der Retiormatoren und der Bekenntnisschriften, WC) die
christliche Ethik heute die politische Pflicht, ber uch die politische Problema-
tik auf das beschränken wollte, W ab Bibel und Bekenntnis davon sehen lassen. Wır
haben ‚Wäal nicht ıne selbsterwählte politische Ideologie die christliche Leh-

hineinzutragen, ber WIT haben die politische Wirklichkeit ethisch beden-
ken, die VOLE allen UNSCICI Gedanken konkretes geschichtliches Schicksal
ıst Daz gehört se1it über 1UI Jahren VOI allem die Beziehung des Staates auf das
Leben e1Nnes Volkes. Es ıst sinnios, gegenüber den theologischen Bemühungen
rechte Lehre VOo Volke auf das Schweigen des Neuen 1estamentes un!: der Be-
kenntnisse hinzuweisen. Das heißt, Bibel un: Bekenntnis gesetzlich mifßbrau:
hen ZU Vorbeigehen der Wirklichkeit, die (‚ott uch In der politischen Welt
immer NEeCUu un!: konkret bereitet.«

Vgl Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, 19%4, „(COtt will das Besondere,
un! Ott will] das Neue. eın Schatten nicht die Einzahl der abstrakten Ord
NUNg y sich:, sondern die Mehrzahl der konkreten Qestalten der Ordnung;
nicht die Statik eiıner fertigen Welt mı1t ‚natürlichen«, ‚EW1gEeN:«, unwandelbaren
Gestalten der Ordnungen, sondern die Dynamik, die ımmer Gestalten
drängt.

68
Vgl Althaus, Obrigkeit Anm 65), sf
A.a.O.,
Vgl Scholder, Kıiırchen S Anm 68}, 1320
Vgl arl Barth, Abschied VO  - „Zwischen den Zeıiten« E  . 193 3); ın Anfänge der dia-
lektischen Theologie Hg Jürgen Moltmann 1963|), >1977, 313—321JI, 316
»„Ich kann ın den Deutschen Christen nichts, ber uch gart nichts anderes sehen
alg die letzte, vollendetste und schlimmste Ausgeburt des neuprotestantischen
Wesens, das die evangelische Kirche, wenll nicht Zu überwinden ist, romreift
machen mu{fß und wird.« Barth sah ıne Vebindung dem Verhalten seiner
wichtigsten theologischen Lehrer beim Kriegsausbruch 1914 durchaus
recht. Vgl Mantred Gailus, Protestantismus un!: Nationalsozialismus. Studien
ZULI nationalsozialistischen Durchdringung des protestantischen Sozijalmilieus 1ın

I3I

Dem entspricht es, wenn er in seiner »Theologie der Ordnungen« aus der 
gleichen Zeit den dynamischen Charakter der Ordnungen hervorhebt66. 
Und die »heute« besonders verpflichtende Ordnung ist eben das Volk, dem 
man angehört67. »[D]as ist als bewußte Erkenntnis eine junge Wahrheit«68. 
Die Theologie des Politischen, wie sie Althaus in den 20er und 30er Jahren 
vertreten hat, will sich einen bewusst modernen, »jungen« Anstrich ge- 
ben. Scholders Bezeichnung als »politische Theologie«69 -  die sicher nicht 
unbewusst die unter diesem Namen bekannte Theologie der Revolution 
der 60er und 70er Jahre anklingen lässt -  ist daher ebenso angemessen wie 
der Hinweis Karl Barths auf die unterschwellige Verbindung zum Neupro- 
testantismus und dessen dezidiert aktualisierendem Offenbarungsver־ 
ständnis, wie sie Barth der gesamten nationalistischen Theologie der 30er 
Jahre attestiert hat70. Erst in zweiter Linie -  indem eben das Zeitgemäße

Neuen Testamentes, der Reformatoren und der Bekenntnisschriften, wenn die 
christliche Ethik heute die politische Pflicht, aber auch die politische Problema- 
tik auf das beschränken wollte, was Bibel und Bekenntnis davon sehen lassen. Wir 
haben zwar nicht eine selbsterwählte politische Ideologie in die christliche Leh- 
re hineinzutragen, aber wir haben die politische W irklichkeit ethisch zu beden- 
ken, die vor allen unseren Gedanken unser konkretes geschichtliches Schicksal 
ist. Dazu gehört seit über 100 Jahren vor allem die Beziehung des Staates auf das 
Leben eines Volkes. Es ist sinnlos, gegenüber den theologischen Bemühungen um  
rechte Lehre vom Volke auf das Schweigen des Neuen Testamentes und der Be- 
kenntnisse hinzuweisen. Das heißt, Bibel und Bekenntnis gesetzlich mißbrau- 
chen zum Vorbeigehen an der Wirklichkeit, die Gott auch in der politischen Welt 
immer neu und konkret bereitet.«
66 Vgl. Paul Althaus, Theologie der Ordnungen, 1934, 13: »Gott w ill das Besondere, 

und Gott w ill das Neue. Sein Schaffen setzt nicht die Einzahl der abstrakten Ord- 
nung »an sich«, sondern die Mehrzahl der konkreten Gestalten der Ordnung; 
nicht die Statik einer fertigen Welt mit »natürlichen«, »ewigen«, unwandelbaren 
Gestalten der Ordnungen, sondern die Dynamik, die zu immer neuen Gestalten 
drängt.«

67 Vgl. z. B. Althaus, Obrigkeit (s. o. Anm. 65), 5 f.
68 A.a.O., 6.
69 Vgl. Scholder, Kirchen (s.o. Anm. 58), 130.
70 Vgl. Karl Barth, Abschied von »Zwischen den Zeiten« (1933)/in: Anfänge der dia- 

lektischen Theologie Π. Hg. v. Jürgen Moltmann (1963), 31977, 313-321, 3!6f: 
»Ich kann in den Deutschen Christen nichts, aber auch gar nichts anderes sehen 
als die letzte, vollendetste und schlimmste Ausgeburt des neuprotestantischen 
Wesens, das die evangelische Kirche, wenn es nicht zu überwinden ist, romreif 
machen muß und wird.« Barth sah eine Vebindung zu dem Verhalten seiner 
wichtigsten theologischen Lehrer beim Kriegsausbruch 1914 -  durchaus zu 
recht. Vgl. Manfred Gailus, Protestantismus und Nationalsozialismus. Studien 
zur nationalsozialistischen Durchdringung des protestantischen Sozialmilieus in
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gerade die althergebrachten T'  ungen sind entsteht AUS dem funda:
mentaltheologisc modernen AÄAnsatz e1ine inhaltlıch konservative Posıt1-

DiIie weitergehende rage m dieser Stelle wäre, ob nicht jede theologi-
sche Konzeptlon, die sich emphatisch auf die »heutige Wirklichkeit be.
zieht, zwangsläufig e1inNne Tendenz ZUI Affirmation des Bestehenden erhal-
ten 111U55. SO sehr mıiıt dem Neuprotestantismus und thaus die Not-
wendigkeit einer auf die jeweils zeitgenössischen Bedingungen eingehen-
den eologie betonen 1St, sehr ıst notwendig, sıch der damit g -
gebenen eiahren bewusst sSEeE1N.

In der eologie thaus sind treilich anders als etwa bei Emanuel
Hirsch VOINl Beginn 4A} Schranken gegenüber eıner vollständigen eutsch:
nationalen Vereinnahmung des Christentums eingebaut, die ihn Ja dann
auch recht bald dazu bewogen, sıch VO'  ; der Reichskirchenregierung
sStanzıeren ILhe Stapelsche These V olksnomos hat CI bereits 1935 be.
stritten’!. Und wWEenn CI ın den 5 O€CI Jahren schreibt:;: „Christi Reich hat 1N-
nerweltliche Prasenz ın den christl]. Personen, un: ZWal L1UT ın ihnen,
nicht 1n christ] Institutionen«/?, impliziert das nicht L11UTr eiıne Selbst-
kritik der Zu starken Betonung der »Ordnungen«, sondern greift
zurück auf die 1m Kern bereits ebenso personale Deutung der Zweı-Regı-
mente-Lehre ın der Schrift »Religiöser Sozialismus« VO 1921°

Damıiıt sind WIT bei der Zwei-Regimente-Lehre und ihrer tellung ım
Rahmen VO  3 thaus »Politischer Theologie« angelangt. Die 1er vertre-
tene 1C. lautet: Zumindest bezüglich thaus ist die oben zıtierte The-

Karl Barths, wonach eın Zusammenhang zwischen Zweı-Regimente-
Te und der oft unbefriedigenden Haltung lutherischer Theologen 1n der

Berlin, 200 (Industrielle Welt ), 640 „An der emphatischen protestantischen Hın-
gabe ıne ımagınıerte historische Zeitenwende weısen ‚I914 un! ‚1933 111411-

cherlei Parallelen auft.“
Althaus, Theologie der Ordnungen,

Althaus, Zwei-Reiche-Lehre (s.0 Anm.21], I0231 [Diese Aussage hindert
Althaus treilich nicht, weiterhin seine Sozialethik als Ethik der Ordnungen
konzipieren (vgl Paul Althaus, Grundriß der Ethik, 2  19 3I 10—17/

z. B Althaus, Religiöser Sozialismus (S. Anm. 25], 76 (1m Wiederabdruck:
38] „diese Lösung ISt für Luther dadurch möglich geworden, nach ıhm
Jesu Wille nicht auf Weltordnungen, sondern auf die Tiefte der Gesinnung geht
Reich (:Ottes ist ihm nicht ıne bestimmte Gestaltung der Weltverhältnisse, “{(}[]1-

dern 1ne bestimmte Haltung und Verbundenheit der Herzen.« LDieses PCISOMN-
hafte Oment spielt uch ın Althaus’ Auseinandersetzung mMıt der Deutschen
Glaubensbewegung un! ihrem Vorkämpfter Wilhelm Hauer ıne Rolle WOo Hau-

VO  — tragischer, durch die Verhältnisse bedingter Schuld spricht, ist nach Alt:
haus das eigentliche, das »personhaft-Böse aber, das ROöse der (ESINNUNg« noch
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gerade die althergebrachten Ordnungen sind -  entsteht aus dem funda- 
mentaltheologisch modernen Ansatz eine inhaltlich konservative Positi- 
on. Die weitergehende Frage an dieser Stelle wäre, ob nicht jede theologi- 
sehe Konzeption, die sich emphatisch auf die »heutige Wirklichkeit« be- 
zieht, zwangsläufig eine Tendenz zur Affirmation des Bestehenden erhal- 
ten muss. So sehr mit dem Neuprotestantismus -  und Althaus -  die Not- 
wendigkeit einer auf die jeweils zeitgenössischen Bedingungen eingehen- 
den Theologie zu betonen ist, so sehr ist es notwendig, sich der damit ge- 
gebenen Gefahren bewusst zu sein.

In der Theologie Althaus' sind freilich -  anders als etwa bei Emanuel 
Hirsch -  von Beginn an Schranken gegenüber einer vollständigen deutsch- 
nationalen Vereinnahmung des Christentums eingebaut, die ihn ja dann 
auch recht bald dazu bewogen, sich von der Reichskirchenregierung zu di- 
stanzieren. Die Stapelsche These vom Volksnomos hat er bereits 1935 be- 
stritten71. Und wenn er in den 50er Jahren schreibt: »Christi Reich hat in- 
nerweltliche Präsenz in den christl. Personen, und zwar nur in ihnen, 
nicht in christl. Institutionen«72, so impliziert das nicht nur eine Selbst- 
kritik an der allzu starken Betonung der »Ordnungen«, sondern greift 
zurück auf die im Kem bereits ebenso personale Deutung der Zwei-Regi- 
mente-Lehre in der Schrift »Religiöser Sozialismus« von 192173.

Damit sind wir bei der Zwei-Regimente-Lehre und ihrer Stellung im 
Rahmen von Althaus' »Politischer Theologie« angelangt. Die hier vertre- 
tene Sicht lautet: Zumindest bezüglich Althaus' ist die oben zitierte The- 
se Karl Barths, wonach ein Zusammenhang zwischen Zwei-Regimente- 
Lehre und der oft unbefriedigenden Haltung lutherischer Theologen in der

Berlin, 2001 (Industrielle Welt 61), 640: ״In der emphatischen protestantischen Hin- 
gäbe an eine imaginierte historische Zeitenwende weisen ,1914' und ,1933' man- 
cherlei Parallelen auf.״
71 Vgl. Althaus, Theologie der Ordnungen, 21935.
72 Althaus, Art. Zwei-Reiche-Lehre (s.o. A nm .21), 1931. Diese Aussage hindert 

Althaus freilich nicht, weiterhin seine Sozialethik als Ethik der Ordnungen zu 
konzipieren (vgl. Paul Althaus, Grundriß der Ethik, 21953, 110-175).

73 Vgl. z.B. Althaus, Religiöser Sozialismus (s.o. A nm .25), 76 (im Wiederabdruck: 
38): »diese Lösung ist für Luther nur dadurch möglich geworden, daß nach ihm  
Jesu Wille nicht auf Weltordnungen, sondern auf die Tiefe der Gesinnung geht. 
Reich Gottes ist ihm nicht eine bestimmte Gestaltung der Weltverhältnisse, son- 
dem eine bestimmte Haltung und Verbundenheit der Herzen.« Dieses person- 
hafte Moment spielt auch in Althaus' Auseinandersetzung mit der Deutschen  
Glaubensbewegung und ihrem Vorkämpfer Wilhelm Hauer eine Rolle: Wo Hau- 
er von tragischer, durch die Verhältnisse bedingter Schuld spricht, ist nach Alt- 
haus das eigentliche, das »personhaft-Böse aber, das Böse der Gesinnung« noch
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eıt des Driıitten Reiches bestand, unbegründet. Be1l thaus wirkte die
Zwei-Regimente-Lehre vielmehr als BKremse der A4US anderer Quelie die
politische (Ordnungs-| „Wirklichkeit« als Offenbarung Gottes,
tließenden deutschnationalen Tendenzen. Dies lässt sich besonders zut
eiInNnem 1930 veröffentlichten Autsatz mit dem Titel »„Der Gielst der
rischen thık« zeıgen. Ausgehend VO'  a dem oben bereits genannten (:ıe-
danken eliner Zentralsteilung der Gottheit Gottes‘* wiıird ın diesem lext
das „»mModerne christliche Reich-Gottes-Ethos« Von der lutherischen
abgegrenzt. Ersteres G€1 „verflochten mıt eıner Geschichtsphilosophie,
nämlich mıiıt dem edanken der fortschreitenden Verwirklichung des Re1-
ches ottes oder weniıgstens se1Nes Vorgeschmackes«"> während die letz-
tere gerade als »„eschatologische Ethika die Ditterenz zwischen Letztem
und Vorletztem wahre”®, mit der Konsequenz: »Eschatologische t.  1. die

den Tod un! die Möglichkeit des Antichristen weiß, hat also nıchts
mehr {un miıt dem Wahn und Übermut, das Reich Gottes heraufzu-
tühren oder auch 1U vorzubereiten«//

Was 1m ext Aspıiıratıonen, die ın der Okumenischen Bewegung
» angelsächsischer Se1l1te« AUS VOo:  n wurden, adressiert ist/®, eNL-

Bal nıcht erreicht (Paul Althaus, Schuld und Verantwortung 1mM Deutschglauben.
Zur Auseinandersetzung mıt Wilhelm Hauer x ); 1n ders., Theologische Aufsät-

Zweıter Band, 10935, 125-—150, 145}.
Vgl Paul Althaus, Der £e1s5 der lutherischen Ethik 1930]); 1' ders., Theologi-
sche Autsätze. Zweiıter Band, 1035, 121—134, 125 „PDas Evangelium ist ZUETSE
un zuletzt das Wort VOT] (sottes Gottheit

O.,
Vgl a.a.U., 131 „Auch die lutherische Ethik ist allerdings V  - einer Hotfnung
geleitet und S1e lebt vonmn ıner Eschatologie un: ist eschatologische
Ethik ber Eschatologie un: Geschichtsphilosophie sind zweierlel. Die Escha-
tologie hat mıiıt den etzten ıngen {un, nıcht mit der Zukuntft der (:e.
schichte, sondern m1t ihrem Ende, ihrer Grenze, die Jesu Jag ihr Lie (ıe-
schichtsphilosophie, uch ıne christliche, hat mi:t vorletzten Dıiıngen tun,
mıiıt dem kommenden Geschichtslaufe. Davon redet echte Eschatologie nıchts.«
Her Rekurs auf die Unterscheidung Vvonmn Letztem un:! Vorletztem verbindet die
Ethik Althaus’ mıt der des „Cialektischen« arl Barth vgl ders., Der Christ 1n
der Gesellschait 1919]; 1: Anfänge der dialektischen Theologie Hg Jürgen
Moltmann 1962| 21966 IThB 17/1i 3—37, 35} und der Dietrich Bonhoetters vgl
ders., Ethik Hg Ilse Tödt, Heınz Eduard Tödt, Frnst Feil un Chitord (G:reen,

9002 |DBW 3/7— 62] muiıt jeweils charakteristisch unterschiedlicher Akzent-
SCIZUNg.
A.a.Q)., 112

a.a.0Q)., 129 „Auf der Stockholmer Weltkonterenz für praktisches Christen-
u  3 10925 konnte VO  - angelsächsischer eıte orte wıe diese hören: ‚Wır

1323

Zeit des Dritten Reiches bestand, unbegründet. Bei Althaus wirkte die 
Zwei-Regimente-Lehre vielmehr als Bremse der aus anderer Quelle -  die 
politische (Ordnungs־) »Wirklichkeit« als Offenbarung Gottes, s.o. -  
fließenden deutschnationalen Tendenzen. Dies lässt sich besonders gut an 
einem 1930 veröffentlichten Aufsatz mit dem Titel: »Der Geist der luthe- 
rischen Ethik« zeigen. Ausgehend von dem oben bereits genannten Ge- 
danken einer Zentralstellung der Gottheit Gottes74 wird in diesem Text 
das »moderne christliche Reich-Gottes-Ethos« von der lutherischen Ethik 
abgegrenzt. Ersteres sei »verflochten mit einer Geschichtsphilosophie, 
nämlich mit dem Gedanken der fortschreitenden Verwirklichung des Rei־ 
ches Gottes oder wenigstens seines Vorgeschmackes«75, während die letz- 
tere gerade als »eschatologische Ethik« die Differenz zwischen Letztem 
und Vorletztem wahre76, mit der Konsequenz: »Eschatologische Ethik, die 
um den Tod und die Möglichkeit des Antichristen weiß, hat also nichts 
mehr zu tun mit dem Wahn und Übermut, das Reich Gottes heraufzu- 
führen oder auch nur vorzubereiten«77.

Was im Text gegen Aspirationen, die in der Ökumenischen Bewegung 
»von angelsächsischer Seite« aus vorgetragen wurden, adressiert ist78, ent-

gar nicht erreicht (Paul Althaus, Schuld und Verantwortung im Deutschglauben. 
Zur Auseinandersetzung mit Wilhelm Hauer ( 1935 ); in: ders., Theologische Aufsät- 
ze. Zweiter Band, 1935, 135-150, 145).
74 Vgl. Paul Althaus, Der Geist der lutherischen Ethik (1930); in: ders., Theologi- 

sehe Aufsätze. Zweiter Band, 1935, 121-134, 125: »Das Evangelium is t zuerst 
und zu le tzt das Wort von Gottes G ottheit [...].«

75 A.a.O., 130.
76 Vgl. a.a.O., 131: »Auch die lutherische Ethik ist allerdings von einer Hoffnung 

geleitet und getragen [...]. Sie lebt von einer Eschatologie und ist eschatologische 
Ethik. Aber Eschatologie und Geschichtsphilosophie sind zweierlei. Die Escha- 
tologie hat es mit den letzten Dingen zu tun, nicht mit der Zukunft der Ge- 
schichte, sondern mit ihrem Ende, ihrer Grenze, die Jesu Tag ihr setzt. Die Ge- 
Schichtsphilosophie, auch eine christliche, hat es mit vorletzten Dingen zu tun, 
mit dem kommenden Geschichtslaufe. Davon redet echte Eschatologie nichts.« 
Der Rekurs auf die Unterscheidung von Letztem und Vorletztem verbindet die 
Ethik Althaus׳ mit der des »dialektischen« Karl Barth (vgl. ders., Der Christ in 
der Gesellschaft [1919]; in: Anfänge der dialektischen Theologie I. Hg. v. Jürgen 
Moltmann [1962], 21966 [ThB 17/I], 3-37, 35) und der Dietrich Bonhoeffers (vgl. 
ders., Ethik. Hg. v. Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Emst Feil und Clifford Green, 
1992 [DBW 6], 137-162) -  mit jeweils charakteristisch unterschiedlicher Akzent- 
setzung.

77 A.a.O., 132.
78 Vgl. a.a.O., 129: »Auf der Stockholmer Weltkonferenz für praktisches Christen- 

tum 1925 konnte man von angelsächsischer Seite Worte wie diese hören: »Wir
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hält durch das Stichwort »Geschichtsphilosophie« und die inhaltlichen
Bezüge auch eiıne implizite Distanzlierung VO  a Emanuel Hirschs »„»Politi-
scher Theologie« (um einmal mehr das Stichwort Klaus Scholders aufzu-
greiten} Hirsch hatte ın Se1INer Programmschrift „Deutschlands Schick.
sal«, die e1 ach der als nationale Katastrophe empfundenen enı Von

L 8/ entworten hatte, eine dezidierte Geschichtsphilosophie vorgelegt,
sich urc. den Hınwels auf die Transzendenz Ciottes gegenüber dem (TE
schichtsprozess ‚WAaTl VOIIN Hegel abgesetzt, zugleic. aber eıne 1SS10N des
deutschen Volkes ZUT Verwirklichung des Willens Ottes behauptet””. In
der vermutlich auf Hirsch zurückgehenden enkschrift der Reichskir-
chenregierung VON 1934° klingt dieser Gedanke nach, WenNnn die „volklic
politischel| Ordnung« (120/60 immer wieder als schicksalhatt egeben,
als „dıe konkrete Gestalt des u11 treitenden (resetzZzes« (120/6I1 mıiıt »Be-
deutung für das Kommen des Reiches ottes « (1 of/61] bezeichnet
wird.

Die Denkschri bezieht sich auch auf die Zwei-Regimente-Lehre Lu-
thers, deutet 616e aber bewusst anti-eigengesetzlich”‘ un!: steht damit ın

glauben das göttliche Reich. Wır haben uns verschworen, dieses Reich autzu-
richten. Darum sind WI1Tr hier.c«

Vgl Emanuel Hirsch, Deutschlands Schicksal. aat, olk un: Menschheit 1m
Lichte eiıner ethischen Geschichtsansicht, *19242. Zu Hegel vgl a.a.Q)., I6, ZU

Gedanken einer weltgeschichtlichen Mıissıon der großen Völker vgl a.a.0)., OÜ l1:
14
Über cdas grundsätzliche Verhältnis VOoO  - evangelischem Christentum un! politi-
scher Bewegung Denkschritt, hg. der Reichskirchenregierung; ın Die Be-
kenntnisse (S Anm 60), 4—1 (Auszüge iın Die Ambivalenz s AÄAnm 251,
57-63/|)

Vgl O f 120/60f (»Die politische Ordnung kann nicht in rein
irdischer Beziehung sich abschließen. «)J; 12 /62 Jn „Miıt dem allen wird der Wille des
ewıigen C(:0ttes und der politisch-geschichtliche Wille 117 Ringen uUuNnNseres Volkes
und Staates nicht miteinander gleichgesetzt. ott bleibt G Ott, un Mensch bleibt
Mensch. ESs wird nur [!| ott die Ehre gegeben, ın se1iner Freiheit und Herr-
lichkeit menschlich-geschichtliches Leben braucht, adurch 11115 han
deln SO kommt das Reich (,oOttes nicht UNSECTIECNMN irdischen Schicksal vorbei
uns.«)J. Umgekehrt wird die Kırche eiNnem Bestandteil der ın dieser Weise heilig
gesprochenen vgl a.a.0., 122/63: »e1INe Heiligung des Lebens in volklich-politi-
cscher Ordnung« politischen Ordnung depotenziert: „ die vertaßte und geordnete
Kırche ber ist eın menschlich-geschichtliches Werk, ıst selber ıne irgendwie in
die politische Ordnung hineingestellte Ööffentliche Ordnung« {a ,, 21/62) ‚WAar
€l eb  ‚v direkt 1m Anschluss: „Wer diese ertaßte und geordnete Kirche miıt Je
1161 Gemeinschaft des CGlaubens un!: der jebe, mıiıt dem Reiche (‚Ottes unmittel-
bar |!| gleichsetzt, der treibt nach reftormatorischer Anschauung (GÖtzendienst«,
doch spielt dieser Vorbehalt 1mm sonst:gen ext der Denkschritt, der ben den mIıt-
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hält durch das Stichwort »Geschichtsphilosophie« und die inhaltlichen 
Bezüge auch eine implizite Distanzierung von Emanuel Kirschs »Politi- 
scher Theologie« (um einmal mehr das Stichwort Klaus Scholders aufzu- 
greifen). Hirsch hatte in seiner Programmschrift »Deutschlands Schick- 
sal«, die er nach der als nationale Katastrophe empfundenen Wende von 
1918/19 entworfen hatte, eine dezidierte Geschichtsphilosophie vorgelegt, 
sich durch den Hinweis auf die Transzendenz Gottes gegenüber dem Ge- 
schichtsprozess zwar von Hegel abgesetzt, zugleich aber eine Mission des 
deutschen Volkes zur Verwirklichung des Willens Gottes behauptet79. In 
der vermutlich auf Hirsch zurückgehenden Denkschrift der Reichskir- 
chenregierung von 193480 klingt dieser Gedanke nach, wenn die »volklich 
politische[] Ordnung« (120/60) immer wieder als schicksalhaft gegeben, 
als »die konkrete Gestalt des uns treffenden Gesetzes« (120/61) mit »Be- 
deutung für das Kommen des Reiches Gottes zu uns« (120f/61) bezeichnet 
wird.

Die Denkschrift bezieht sich auch auf die Zwei-Regimente-Lehre Lu- 
thers, deutet sie aber bewusst anti-eigengesetzlich81 und steht damit in
glauben an das göttliche Reich. Wir haben uns verschworen, dieses Reich aufzu- 
richten. Darum sind wir hier.‘«
79 Vgl. Emanuel Hirsch, Deutschlands Schicksal. Staat, Volk und Menschheit im  

Lichte einer ethischen Geschichtsansicht, 21922. Zu Hegel vgl. a.a.O., 16, zum  
Gedanken einer weltgeschichtlichen Mission der großen Völker vgl. a.a.O., 91; 
148.

80 Über das grundsätzliche Verhältnis von evangelischem Christentum und politi- 
scher Bewegung. Denkschrift, hg. v. der Reichskirchenregierung; in: Die Be- 
kenntnisse (s. o. Anm. 60), 114-127 (Auszüge in: Die Ambivalenz [s. o. Anm. 25], 
57- 63)·

81 Vgl. a.a.O., 120/60f (»D iepolitische Ordnung [...] kann [...] nicht in rein 
irdischer Beziehung sich abschließen.«); 121/62 (»Mit dem allen wird der Wille des 
ewigen Gottes und der politisch-geschichtliche Wille im Ringen unseres Volkes 
und Staates nicht miteinander gleichgesetzt. Gott bleibt Gott, und Mensch bleibt 
Mensch. Es wird nur[!] Gott die Ehre gegeben, daß er in seiner Freiheit und Herr- 
lichkeit menschlich-geschichtliches Leben braucht, um dadurch an uns zu han- 
dein. So kommt das Reich Gottes nicht an unserem irdischen Schicksal vorbei zu 
uns.«). Umgekehrt wird die Kirche zu einem Bestandteil der in dieser Weise heilig 
gesprochenen -  vgl. a.a.O., 122/63: »eine Heiligung des Lebens in volklich-politi- 
scher Ordnung« -  politischen Ordnung depotenziert: »Die verfaßte und geordnete 
Kirche aber ist ein menschlich-geschichtliches Werk, ist selber eine irgendwie in 
die politische Ordnung hineingestellte öffentliche Ordnung« (a.a.O., 121/62). Zwar 
heißt es ebd. direkt im Anschluss: »Wer diese verfaßte und geordnete Kirche mit je- 
ner Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, mit dem Reiche Gottes unmittel- 
bar[!] gleichsetzt, der treibt nach reformatorischer Anschauung Götzendienst«, 
doch spielt dieser Vorbehalt im sonstigen Text der Denkschrift, der eben den m it­
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deutlichem (‚egensatz Zl thaus 1eser hatte schon 1021IL ZwWart eben-
a.  S, 1 Einklang mıiıt der etonung des Bezugs auf den einen illen CGioOtt-
CS, betont: »LDDenn .Ottes hat mıit der SaNzenN Wirklichkei tun
und duldet keinen Bereich der völligen ‚Eigengesetzlichkeit««*. Dem wWwWal

aber schon der Hınvwels auf die „Scharte Unterscheidung V  - Reich (1Ott-
CS und Weltordnung« vorausgegangen®. in eiınem spateren ext hat Alt-
aus die ıer angesprochene oppelte Abgrenzung auf eine trefftende FOr-
mel gebracht, indem Luther Z W al eine Entsakralisierung, nıicht aber
eine Säkularisierung des Politischen zuschreibt®*. in olchen Formulierun-
CIl ist der gerade VOIl Althaus herausgearbeitete »DaradoXe« theologische
Hintergrund der lutherischen ebenso wı1ıe ihre eschatologische Aus-
richtung gewahrt. Der sSDacher Ratschlag verwischt diese für die WEe1-
Regimente-Lehre, auch in der Sicht Althaus’, tundamentale Ortsbestim -
INUNS des Politischen „wischen den beiden Polen VO  - 1er Eigenge-
setzlichkeit und da Sakralisierung, die immer zugleic. 1mmM uge Zl behal-
ten sind, indem VO  j einer taktischen Eigengesetzlichkeit des Politi-
schen ausgeht (als (sesetzes- und nicht Evangeliumsoffenbarung!, dann
aAber das Freigesetzte als Gesetzesoffenbarung ZU. mehr oder minder
direkten Werkzeug der ogekonomia salutiıs erhebt Dabei geht ©1 nıcht
weıt WI1Ie die Denkschrnitt, wird aAber aquch dem Gesamtgefälle VON Alt-
aus Luther-Deutung nıiıcht gerecht.

LDhes wird och eiıner zweıten Stelle deutlich Eın Punkt, dem Alt-
aus 1n se1inNner des Politischen schon VOIN früh ber Luther hin

teilbaren Offenbarungscharakter der »politischen Orcinung« betont, kaum ıne Rol
le Vgl Z (‚anzen: CGunter Zimmermann, Der Kampt die Z wei-Reiche-
Lehre in der Denkschritt der Reichskirchenregierung über das grundsätzliche Ver-
hältnis Von evangelischem Christentum und politischer Bewegung YOoO Juli 1934:;
ın 1995 345-368
R} Althaus, Religiöser Sozialismus S ÄAnm 25},

A.a.Q., Althaus’ Gesprächspartner in diesem ext sind arl Barth un die
„Christliche Politik« des Pazitisten Friedrich Wilhelm Förster.
Vgl Paul Althaus, Luther un: das öffentliche Leben (1946/47); 1n ders., Um die
Wahrheit des Evangeliums. Autsätze und orträge V  — Paul Althaus, 1962,
2485-—-262, 260{ „Luther hat das Ööftentliche Leben, das weltiiche Reich allerdings
entsakralisiert durch se1ne Lehre VOIN den Wel Reichen ber miı1t dieser Ent-
sakralisierung hat Luther das öffentliche Leben nicht uch säkularısiert, das
heißt selner Bindung (‚ottes Gebote, den ewigen Sinn des Menschenlebens
117 Reich (:Ottes NIiINOmMMEN un! rein innerweltlich verstanden und normiert.
Gewilß, der aa un: das politische Leben werden durch Luther ihrer nüch-

Weltlichkeit gerufen insotern werden s1e, WEnnn das Wort dafür BC-
brauchen will, AauUuUfONOM:: ber nicht eıner VO:  — ‚Ott losen, sondern einer
Ott gebundenen Weltlichkeit «
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deutlichem Gegensatz zu Althaus. Dieser hatte schon 1921 zwar eben- 
falls, im Einklang mit der Betonung des Bezugs auf den einen Willen Gott- 
es, betont: »Denn Gottes Wille hat es mit der ganzen Wirklichkeit zu tun 
und duldet keinen Bereich der völligen »Eigengesetzlichkeit*«82. Dem war 
aber schon der Hinweis auf die »scharfe Unterscheidung von Reich Gott- 
es und Weltordnung« vorausgegangen83. In einem späteren Text hat Alt- 
haus die hier angesprochene doppelte Abgrenzung auf eine treffende For- 
mel gebracht, indem er Luther zwar eine Entsakralisierung, nicht aber 
eine Säkularisierung des Politischen zuschreibt84. In solchen Formulierun- 
gen ist der gerade von Althaus herausgearbeitete »paradoxe« theologische 
Hintergrund der lutherischen Ethik ebenso wie ihre eschatologische Aus- 
richtung gewahrt. Der Ansbacher Ratschlag verwischt diese für die Zwei- 
Regimente-Lehre, auch in der Sicht Althaus', fundamentale Ortsbestim- 
mung des Politischen genau zwischen den beiden Polen von hier Eigenge- 
setzlichkeit und da Sakralisierung, die immer zugleich im Auge zu behal- 
ten sind, indem er von einer faktischen Eigengesetzlichkeit des Politi- 
sehen ausgeht (als Gesetzes- und nicht Evangeliumsoffenbarung), dann 
aber das so Freigesetzte als Gesetzesoffenbarung zum mehr oder minder 
direkten Werkzeug der oekonomia salutis erhebt. Dabei geht er nicht so 
weit wie die Denkschrift, wird aber auch so dem Gesamtgefälle von Alt- 
haus' Luther-Deutung nicht gerecht.

Dies wird noch an einer zweiten Stelle deutlich. Ein Punkt, an dem Alt- 
haus in seiner Ethik des Politischen schon von früh an über Luther hin-

telbaren Offenbamngscharakter der »politischen Ordnung« betont, kaum eine Rol- 
le. Vgl. zum Ganzen: Gunter Zimmermann, Der Kampf gegen die Zwei-Reiche- 
Lehre in der Denkschrift der Reichskirchenregierung über das grundsätzliche Ver- 
hältnis von evangelischem Christentum und politischer Bewegung vom Juli 1934; 
in: KZG 8 (1995) 345-368.
82 Althaus, Religiöser Sozialismus (s. o. Anm. 25), 44.
83 A.a.O., 43. Althaus' Gesprächspartner in diesem Text sind Karl Barth und die 

»christliche Politik« des Pazifisten Friedrich Wilhelm Förster.
84 Vgl. Paul Althaus, Luther und das öffentliche Leben (1946/47); in: ders., Um die 

Wahrheit des Evangeliums. Aufsätze und Vorträge von Paul Althaus, 1962, 
248-262, 260f: »Luther hat das öffentliche Leben, das weltliche Reich allerdings 
entsakralisiert durch seine Lehre von den zwei Reichen [...]. Aber mit dieser Ent- 
sakralisierung hat Luther das öffentliche Leben nicht auch säkularisiert, das 
heißt seiner Bindung an Gottes Gebote, an den ewigen Sinn des Menschenlebens 
im Reich Gottes entnommen und rein innerweltlich verstanden und normiert. 
Gewiß, der Staat und das politische Leben werden durch Luther zu ihrer nüch- 
ternen Weltlichkeit gerufen -  insofern werden sie, wenn man das Wort dafür ge- 
brauchen will, »autonom« -, aber nicht zu einer von Gott losen, sondern einer an 
Gott gebundenen Weltlichkeit.«
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ausgehen wollte, wWwWal die rage der theologischen Legıitimität eiıner EeVO-
lution. Nicht 1U das patriarchale System, sondern ebenso die ZUr Not
auch kämpferische »wirtschaftlich-politische Bewegung eınes el  ückten
tandes ZuUu1 Selbstbefreiung« gehört ach Althaus » ZUu den Notwendigkei-
ten geschichtlichen Lebens, denen auch der Christ sich nicht entziehen
dart«®> thaus olgert »(Jer e2n des ‚Amtes:« IMU!: erweilıter'‘ angewandt
werden. Es 1st auch eın ‚Amt: ın Luthers Sinne, sich für das Recht und die
Zukunft des eigenen tandes einzusetzen, wenll CS sein mu{l 1 Macht
kampfe«®9, Von dieser Außerung führt eın direkter Weg ZuUtf$F Distanzlerung
Vo NS-Führerstaat, w1ıe s1€e Althaus 1936 formuliert hat®’ Dıie politische
„»Mıtverantwortung« der ürger eın Begriff mıt fraglosen ängen .
die demokratische Staatsform®® lässt ihn seinerzeıt der Überschrift
„Revolution« immerhin fragen: »Was ordert UNSCIC Mitverantwortung
für das u11lanLeben UuU1Ll5SC1IC5 Volkes, W das Handeln der err-
schenden politischen Gewalt eınen Angriff auf das Leben des Volkes be:
deutet«?? Im anzen des exXtits überwiegen allerdings och die obrig-
keitsstaatlichen Züge, auch WE thaus der Ansicht 1st, mıiıt dem (1e-
danken des iIrechtmäißigen] Führers werde dieser Rahmen gesprengt (vgl
46} TSt ach 1945 hat sich Althaus Z Demaokratie ekannt 1936 gilt
ihm och die dee des Führerstaats als »Erfüllung des diesem ın die-
SCI Stunde geltenden Willens Ottes«

Hıer schließt sich der Krels, ındem der Ja 1M Kontext VO!  - thaus prın-
zipieller Interpretation der Zwei-Regimente-Lehre durchaus stımmiıge
Gedanke der »Miıtverantwortung« durchkreuzt wird durch das Po-

O Aithaus, Religiöser Sozialismus (S. Anm 25]1, Gl
A.a.O.,

R7 Althaus, Obrigkeit (S. O Anm. 65}, A5% Ott ıst „der wahre Souverän«, der
Führer lediglich { hener der Sache des Volkes. »„}J er Gehorsam die egie-
Tung entspringt aus der Hingabe die VO'  — ihr vertretene Sache des Volkes. Eben
diese Hingabe kann ber uch ZU: Ungehorsam die egıerung Hihren.«
Vgl Althaus, Art Zwei-Reiche-Lehre (s.0 Anm 21}, 1936 ıne Mit-Ver-
antwortung, die nicht 1M Gehorsam un!: 1ın der Fürbitte für die Regierenden auf.
geht, sondern miıt ihnen uch kritisch mitarbeitet, Kritik übt, mit einer Sa-

genden egıerung den rechten Weg ringt, auf alle Welılse, his hın der außer-
sten Möglichkeit des Kampfes die eglerung, des aktiven Widerstandes«.
Vgl uch die zentrale Bedeutung des »Mitverantwortung« ın arl Barths
chrift »Christengemeinde und Bürgergemeinde«.

U Althaus, Obrigkeit Anm 65}, 53 Vgl auch a.a.0Q)., I „Luther hat VO)  =; eıner
politischen Gewalt, die das Wort .‚Ottes verfolgt und mıi1ıt Gewalt bestreitet, Sa-

BCNH können, SIiIE sSel Sar keine Oberkeit (im Sinne VO'  - Röm 3} mehr. Das ıst über-
US bemerkenswert.«
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ausgehen wollte, war die Frage der theologischen Legitimität einer Revo- 
lution. Nicht nur das patriarchale System, sondern ebenso die zur Not 
auch kämpferische »wirtschaftlich-politische Bewegung eines gedrückten 
Standes zur Selbstbefreiung« gehört nach Althaus »zu den Notwendigkei- 
ten geschichtlichen Lebens, denen auch der Christ sich nicht entziehen 
darf«85. Althaus folgert: »Der Begriff des »Amtes« muß erweitert angewandt 
werden. Es ist auch ein »Amt« in Luthers Sinne, sich für das Recht und die 
Zukunft des eigenen Standes einzusetzen, -  wenn es sein muß im Macht- 
kampfe«86. Von dieser Äußerung führt ein direkter Weg zur Distanzierung 
vom NS-Führerstaat, wie sie Althaus 1936formuliert hat87. Die politische 
»Mitverantwortung« der Bürger -  ein Begriff mit fraglosen Anklängen an 
die demokratische Staatsform88 -  lässt ihn seinerzeit unter der Überschrift 
»Revolution« immerhin fragen: »Was fordert unsere Mitverantwortung 
für das uns anvertraute Leben unseres Volkes, wenn das Handeln der herr- 
sehenden politischen Gewalt einen Angriff auf das Leben des Volkes he- 
deutet«89? Im Ganzen des Texts überwiegen allerdings noch die obrig- 
keitsstaatlichen Züge, auch wenn Althaus der Ansicht ist, mit dem Ge- 
danken des (rechtmäßigen) Führers werde dieser Rahmen gesprengt (vgl. 
46). Erst nach 1945 hat sich Althaus zur Demokratie bekannt. 1936 gilt 
ihm noch die Idee des Führerstaats als »Erfüllung des diesem Volke in die- 
ser Stunde geltenden Willens Gottes« (ebd.).

Hier schließt sich der Kreis, indem der ja im Kontext von Althaus' prin- 
zipieller Interpretation der Zwei-Regimente-Lehre durchaus stimmige 
Gedanke der »Mitverantwortung«« erneut durchkreuzt wird durch das Po­

85 Althaus, Religiöser Sozialismus (s. o. Anm. 25), 91.
86 A.a.O., 92.
87 Vgl. Althaus, Obrigkeit (s.o. A nm .65), 45f: Gott ist »der wahre Souverän«, der 

Führer lediglich Diener der Sache des Volkes. »Der Gehorsam gegen die Regie- 
rung entspringt aus der Hingabe an die von ihr vertretene Sache des Volkes. Eben 
diese Hingabe kann aber auch zum Ungehorsam gegen die Regierung führen.«

88 Vgl. Althaus, Art. Zwei-Reiche-Lehre (s.o. A nm .21), 1936: »[...] eine Mit-Ver- 
antwortung, die nicht im Gehorsam und in der Fürbitte für die Regierenden auf- 
geht, sondern mit ihnen auch kritisch mitarbeitet, Kritik übt, mit einer versa- 
genden Regierung um den rechten Weg ringt, auf alle Weise, bis hin zu der äußer- 
sten Möglichkeit des Kampfes gegen die Regierung, des aktiven Widerstandes«. 
Vgl. auch die zentrale Bedeutung des Begriffs »Mitverantwortung« in Karl Barths 
Schrift »Christengemeinde und Bürgergemeinde«.

89 Althaus, Obrigkeit (s. o. Anm. 65), 53. Vgl. auch a.a.O., 14: »Luther hat von einer 
politischen Gewalt, die das Wort Gottes verfolgt und m it Gewalt bestreitet, sa- 
gen können, sie sei gar keine Oberkeit (im Sinne von Röm 13) mehr. Das ist über- 
aus bemerkenswert.«
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stulat e1ines den politischen Jetztzustand 1er‘ Führerstaat verbrämen:-
den Oftenbarungsempfangs. er die Überordnung der Gemeinschaift
ber das Indivyviduum als solche gegen Scholder! och der Rekurs auf die
Zwei-Regimente-Lehre als solche (gegen Barth und Ernst olf) och die
Vorordnung des (:esetzes VOI das Evangelium als solche (wiederum
Barth|” sind für die TODIeMEe 1ın Althaus’ Theorie des Politischen verant-

wortlich, sondern erst die en VOomn Barth gegeißelte Verbindung
mıiıt einem unsachgemäfßen Offenbarungsbegriff, der unkritisch ın den
„Wirklic.  elıten« der bestehenden Ordnungen des Zusammenlebens den
iıllen ottes verkörpert sıeht Die Zwei-Regimente-Lehre 1n dem oben
1m Anschluß Althaus umrıssenen Grundsinn spricht nicht für, sondern

e1ine derartige Sakralisierung des Politischen: Der eiıne Ciott OIfen-
bart seiınen Liebeswillen 1M weltlichen egıment LU auf paradoxe, indi-
rekte e1Sse, wäas eiıne Verbindung mıt politischen Heilsvorstellungen
möglich macht, sehr die »Aufhebung« des Politischen 1 illen Got-
tes Aus christlicher 1C e1ıne ıtverantwortung er Staatsbürger für die
Gestaltung des (emeln wesens mıi1ıt sich [ )ass der »Cielst der ut
rischen thik« eın eschatologischer 1st, WIT: 11UTr dort sachgemäl wieder-
gegeben, die pannung VOI) Entsakralisierung und Mitverantwortung
festgehalten wird. Wo dies geschieht, kann die nicht 1U VO  —_ Collinson
vorgetragene Kritik ihr leicht widerle werden: Gerade In ihrer escha-
tologischen, dem Augenschein ach weltabgewandten Ausrichtung CISC-
ben sich AUS der lutherischen wichtige Impulse tür das innerweltli-
che Handeln, und Z Wäal nıiıcht 11U1 konservative der Bewahrung des Status
QUO, sondern weltgestaltende.

Abschliefßende Thesen

Mıt dem etzten edanken ı1st bereits der ogen allgemeineren Folge-
rungen geschlagen. UVOTr Ja UL gleichsam negative nhaltlıche Fol-
gcrunsCch AUuUSs dem VON thaus mıt ec. postulierten Zusammenhang
zwischen der Einheit des christlichen Gottesgedankens und der Zweı-Re-
gimente-Lehre SCZOSCH worden: I dhe etztere annn nıcht verantwortlich
gemacht werden tür die mancherlei Irwege der Althaus’.
schliefßend sollen 1U  - och die posıtıven Impulse, die sich 4U585 dem Ver
ständnıiıs der »Zwei-Reiche-Lehre« gemäiß der Formel „ın (liebender!
Ciott wWweıl Regimente« für die Diskussion dieses Lehrstücks ergeben,
thesenartig aufgeführt werden.

Vgl arl Barth, Evangelium und esetz 1935}, 1956 TEH.NF 5o]),

137

stulat eines den politischen Jetztzustand -  hier: Führerstaat -  verbrämen- 
den Offenbarungsempfangs. Weder die Überordnung der Gemeinschaft 
über das Individuum als solche (gegen Scholder) noch der Rekurs auf die 
Zwei-Regimente-Lehre als solche (gegen Barth und Emst Wolf) noch die 
Vorordnung des Gesetzes vor das Evangelium als solche (wiedemm gegen 
Barth)90 sind für die Probleme in Althaus' Theorie des Politischen verant- 
wörtlich, sondern erst die -  ebenfalls von Barth gegeißelte -  Verbindung 
mit einem unsachgemäßen Offenbarungsbegriff, der unkritisch in den 
»Wirklichkeiten« der bestehenden Ordnungen des Zusammenlebens den 
Willen Gottes verkörpert sieht. Die Zwei-Regimente-Lehre in dem oben 
im Anschluß an Althaus umrissenen Grundsinn spricht nicht für, sondern 
gegen eine derartige Sakralisiemng des Politischen: Der eine Gott offen- 
hart seinen Liebeswillen im weltlichen Regiment nur auf paradoxe, indi- 
rekte Weise, was eine Verbindung mit politischen Heilsvorstellungen un- 
möglich macht, so sehr die »Aufhebung« des Politischen im Willen Got- 
tes aus christlicher Sicht eine Mitverantwortung aller Staatsbürger für die 
Gestaltung des Gemeinwesens mit sich bringt. Dass der »Geist der luthe- 
rischen Ethik« ein eschatologischer ist, wird nur dort sachgemäß wieder- 
gegeben, wo die Spannung von Entsakralisierung und Mitverantwortung 
festgehalten wird. Wo dies geschieht, kann die nicht nur von Collinson 
vorgetragene Kritik an ihr leicht widerlegt werden: Gerade in ihrer escha- 
tologischen, dem Augenschein nach weitabgewandten Ausrichtung erge- 
ben sich aus der lutherischen Ethik wichtige Impulse für das innerweltli- 
che Handeln, und zwar nicht nur konservative der Bewahrung des Status 
quo, sondern weltgestaltende.

4. Abschließende Thesen

Mit dem letzten Gedanken ist bereits der Bogen zu allgemeineren Folge- 
rungen geschlagen. Zuvor waren ja nur gleichsam negative inhaltliche Fol- 
gerungen aus dem von Althaus mit Recht postulierten Zusammenhang 
zwischen der Einheit des christlichen Gottesgedankens und der Zwei-Re- 
gimente-Lehre gezogen worden: Die letztere kann nicht verantwortlich 
gemacht werden für die mancherlei Irrwege der Ethik Althaus'. Ab- 
schließend sollen nun noch die positiven Impulse, die sich aus dem Ver- 
ständnis der »Zwei-Reiche-Lehre« gemäß der Formel: »Ein (liebender) 
Gott -  zwei Regimente« für die Diskussion dieses Lehrstücks ergeben, 
thesenartig aufgeführt werden.

90 Vgl. Karl Barth, Evangelium und Gesetz (1935), ND  1956 (TEH.NF 50), 24.
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Die Zwei-Regimente-Lehre 1110855 wı1ıe€e die gESaAMTLE Luthers AUS

seINnem grundlegenden Wirklichkeitsverständnis heraus interpretiert WeOI-

den
2 Neben der Rechttertigungslehre, der Anthrompologie und der Eschato

logie kommt hierbei der Gotteslehre Luthers besondere Bedeutung
Diese impliziert:

a} CS grundlegend dualistische Interpretationsmodell des Lehrstücks
geht seINem ern vorbei.

DDer ECZUg auft die Liebe (Gottes 1st tundamental
urc diese Erkenntnis bestätigt sich die These eiıner strukturellen

ähe zwischen der Zwei-Regimente-Lehre und der Lehre VO  - der KÖn1gS-
herrschaft Christi”!, geht doch auch diese dezidiert VO einem einheitli-
chen Wirklichkeitshorizont AUS

Mehr als diese strukturelle ähe liegt TEe111C nicht VO  - Denn anders
als die Lehre V  = der Königsherrschaift Christi entsakralisiert die Zweı-Re
gimente-Lehre UrcC. die Rede VOIN den Zzwel ZWäalTl autfteinander bezogenen,
aber doch eutlıc. unterscheidenden Regımenten den weltlichen Be-
reich.

LDie solcherart verstandene Zwei-Regimente-Lehre ist in Antwort
auf e1ne ın der Einleitung dieses extes gestellte rage quch heute och
als Grundlage eıner des bürgerlichen Zusammenlebens vertretbar,
sotern S1e die Luthers sachgemä: ın die heutige elıt ftortschreibt. In-
wietern, annn dieser Stelle nicht mehr beantwortet werden. ES INg
zunächst einmal IL1UI den Grundsinn der Zwei-Regimente-Lehre und
darum, S1€e estimmte Vorurteile ın Schutz nehmen, die CX

plarisc. Collinson und ausgesprochen aben, die aber auch ın der
evangelischen Theologie och ımmer gepflegt werden.

Privatdozent Lr YTlie:  1C. Lohmann, KRue de Fre  S 4 C(C'H-1241 Puplinge

Vgl Kirchengemeinschaft un: politische Ethik Ergebnis e1ines theologischen GE
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1. Die Zwei-Regimente-Lehre muss wie die gesamte Ethik Luthers aus 
seinem grundlegenden Wirklichkeitsverständnis heraus interpretiert wer- 
den.

2. Neben der Rechtfertigungslehre, der Anthropologie und der Eschato- 
logie kommt hierbei der Gotteslehre Luthers besondere Bedeutung zu.

3. Diese impliziert:
a) Jedes grundlegend dualistische Interpretationsmodell des Lehrstücks 

geht an seinem Kern vorbei.
b) Der Bezug auf die Liebe Gottes ist fundamental.
4. Durch diese Erkenntnis bestätigt sich die These einer strukturellen 

Nähe zwischen der Zwei-Regimente-Lehre und der Lehre von der Königs- 
herrschaft Christi91, geht doch auch diese dezidiert von einem einheitli- 
chen Wirklichkeitshorizont aus.

$. Mehr als diese strukturelle Nähe liegt freilich nicht vor: Denn anders 
als die Lehre von der Königsherrschaft Christi entsakralisiert die Zwei-Re- 
gimente-Lehre durch die Rede von den zwei zwar aufeinander bezogenen, 
aber doch deutlich zu unterscheidenden Regimenten den weltlichen Be- 
reich.

6. Die solcherart verstandene Zwei-Regimente-Lehre ist -  in Antwort 
auf eine in der Einleitung dieses Textes gestellte Frage -  auch heute noch 
als Grundlage einer Ethik des bürgerlichen Zusammenlebens vertretbar, 
sofern sie die Ethik Luthers sachgemäß in die heutige Zeit fortschreibt. In- 
wiefern, kann an dieser Stelle nicht mehr beantwortet werden. Es ging 
zunächst einmal nur um den Grundsinn der Zwei-Regimente-Lehre und 
darum, sie gegen bestimmte Vorurteile in Schutz zu nehmen, die exem- 
plarisch Collinson und Höffe ausgesprochen haben, die aber auch in der 
evangelischen Theologie noch immer gepflegt werden.

Privatdozent Dr. Friedrich Lohmann, Rue de Frémis 47 , CH-1241 Puplinge

91 Vgl. Kirchengemeinschaft und politische Ethik. Ergebnis eines theologischen Ge- 
sprächs zum Verhältnis von Zwei-Reiche-Lehre und Lehre von der Königsherr־ 
schaft Christi, hg. v. Joachim Rogge und Helmut Zeddies, 1980.


